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Gl-Leitsötze

Rückgobe von Mondontenunterlogen

Vorsorgliche Klogeerhebung

l. Es besteht keine Pflicht eines steuerlichen Beroters, ouf seine Kosten und
Gefohr Mondontenunierlogen noch Kündigung des Mondois zurückzu-
schicken. Es istvielmehr Soche des Mondonten und/oder seines steuerlichen
Beroters, deroriige Unterlogen obzuholen. Es konn ouch nicht ols berufs-
widrig ongesehen werden, doß dersteuerliche Berotersich ouf Herousgobe
verklogen lößt.

2. Es ist nicht berufswidrig, wenn der steuerliche Beroter in Absproche mit sei-

nem Mondonten ,,vorsorglich', d. h. zunöchsi zur Fristwohrung, Kloge gegen
einen Bescheid der Finonzverwcltung erhebt. Ob etwos onderes donn zu

gelten hct, wenn es der Berufsongehörige, nochdem er die fehlende Erfolgs-
oussicht des Rechtsbehelfes festgestellt hoi, zu einer Klogeobweisung
wegen Aussichtslosigkeit kommen laßt, sioti dos Verfohren durch Kloge-
rücknohme zu beenden, erscheint froglich.

tOLG Celle Urt.v. 13.6.1986 - 44 StL24/B5l

Anmerkung: Die Herousgobe von Geschöftsunterlogen und Belegen sollte nur
gegen detoillierte Quittung des Emp{öngers vorgenommen werden. Denn den
Steuerberoter triflt die Beweislost dofür, ob und welche Unterlogen ousgehön-
digt wurden (vgl. OLG Düsseldorf Urt.v.29.6.1983, Gl 3/84l,.

Gewinnqusschüttung einer Kopitolgesellschoft

Für offene Ausschütiungen einer Kopitolgesellscho{t ist es erforderlich, doß die
Mittel obgeflossen sind. Neben dem Gewinnverieilungsbeschluß und seiner
Bilonzierung ist ein Mitielobfluß notwendig.

Die Anmeldung und Zohlung der Kopitclertrogsteuer ist die steuerliche Folge

einer Gewinnousschüttung. Sie konn ober eine - totsöchlich nichtvollzogene -
Gewinnousschüttung keinesfolls begründen.
{FG Boden-Württemberg Un.v. 4.ll.B7 - V K 433/83)

Veriöhrungsbeginn des Amtshoftungsonspruchs gegen Notor,
Anderung der BGH-Rechtsprechung

Bei Schodenersotzonsprüchen ous $ B39Abs.l Sotz 2 BGB und $ lgAbs .1SoIz2
BNotO beginnt die Veriöhrungsfrist bereits donn zu loufen, wenn der Geschö-
digte weiß, doß die onderweitige Frsotzmöglichkeit den Schoden mindestens
teilweise nichtdeckt, und ihm doherdie Erhebung einer Feststellungskloge zuzu-
muten ist (gegen BGH NJW 1977,198l..

{BGH Urt.v. 26.11.1987 - lX ZR 162/86l

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Veriöhrungsfrist
: bei Treuhondvertrog, I Johr

Bouherrenmodell

- oblektbezogener StB
:Abgrenzung zum persönlichen StB

Berichtigung, 5173 1,2 AO

- grobes Verschulden
: des Mondonten

- Zurechnung des Beroter-Verschuldens

Dritthoftung

- stillschweigender Auskunftsvertrog

Gewinnousschüttung

- mit Mittelobfluß

Hoftungsbeschrönkung

- Veriöhrungsfrist in AGB

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung

- Mondontenunterlogen

Honororonspruch des StB's

- Anrechnung ersporter Kosten

- bei Annohmeverzug d. Mond. S 615 BGB
: Umsotzsteuer

Klogeouftrog

- vorsorgliche Kloge

Konkurrenzverbot

- des ongestellten RA

Kündigung des Mondots

- Rückgobe v. Mondontenunterlogen

Literotur- und Rechtsprechungshinweise

- Dritthoftung

- Rechtsberotung d. SIB/WP

- Schötzungsschoden

Mondontenunterlogen

- Rückgobe

Mitverschulden

- Prüfung d. vom StB erstellen

Steuererklörung

Notor

- Veriöhrungsbeginn d. Amtshoftungs-

o nspruchs

Rechtsonwolt

- Dritthoftung

- Konkurrenzverbot

Rechtsberotu n g/Rechtsbesorg ung

- Sonierungsverhondlungen

- durch Wp

Schoden

- Anwoltskosten zur Schodenobwendung

- Zuschötzung, s. Schötzung, Schoden

Schötzung, S 162 AO

- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost

Steuerberoter

- Konkurs des -
Steuerberotungsgesetz

- $46 Abs. 3 Nr. 2
: Konkurs des StB's

Steuerberotungsvertro g

- oblektbezogene und persönliche

Steuerberotung

Treuhönder

- Belehrung über steuerliche Risiken

: einheitliche und gesonderte Gewinn-

feststellung wird obgelehnt

Veriöhrung, g 839 BGB

- onderweitige Ersotzmöglichkeit

Wettbewerb/Mondontenschutz

- des ongestellten RA

Wirtschoftsprüfer

- Berufsbild

- Rechtsberoiung
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Sein Ergebnis:

l. Die bereits erworbenen Ansprüche ous der gesetzlichen Renten-

versicherung sollten durch einen Experfen berechnet werden.

2. Er hot vier Möglichkeiten der Absicherung:

- Pflichtmitgliedschoft in der gesetzlichen Rentenversicherung,

- freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Rentenversicherung,

- Verlossen der gesetzlichen Rentenversicherung und Wechsel in eine

privoie Versicherung,

- Kombinotion der Rentenversicherung mit einer privoten Ver-

sicherung.

3. Entscheidet er sich für die Pflichtmitgliedschoft, so muß er sich dorüber

im kloren sein, doß erdie Höhe seinerzukünftigen Beitröge nicht beein-

{lussen und seine Entscheidung nicht mehrrückgöngig mochen konn. Er

ist on ein festes Leistungsschemo gebunden.

4. Bleibt er freiwilliges Mitglied, so muß er wissen, doß er die Hohe der

Beitröge - in einem bestimmten Rohmen - selbst besiimmen konn und

dodurch gründsötzlich die gleichen Leistungen wie ein Pflichtmitglied

erholten wird.

5. Sichert er sich stott dessen durch eine privote Versicherung ob, so sollte

er sich dorouf einrichten, doß seine Alters- sowie die Witwen- und die

Woisenrentenonsprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung

grundsötzlich erholten bleiben, ober die Erwerbs- und die Berufs-

u nfo hig keitsrenteno nsprüche noch 2 Jo h ren fortfo I len.

6. Die privote Rentenversicherung bietet ihm drei Sonderleistungen, die

die gesetzliche Rentenversicherung nicht kennt' eine Rentengoro ntie,

ein Kopitolwohlrecht und die freie Verfügborkeit des Kopitols bis zum

Renienbeginn.

Z. Entscheidet er sich für die Kombinoiion ous gesetzlicher Renten-

versicherung und einer privoten Versicherung, so konn er die erwor-

bene Versorgungsbosis der gesetzlichen Rentenversicherung durch

die privote Versorgung individuell entsprechend seinem Bedorf ergön-

zen.

Herr Dr. Metz ist Mitorbeiter des Gerling-Konzern
(Te l.-N r. 02 2l /144 7 3 68l.

Rechtsberotung durch
Wirtschoftsprüfer, Art. I $5 RBerG

- Sonierungsverhondlungen

- Grundsotzurteil des BGB

- Weiterführende Hinweise

{BGH Urt.v. 4.ll.87 - lVo ZR 158/86)

Leitsötze:

ol Verhondlungen mit Glöubigern im Rohmen eines Sonierungsversuchs,

um deren Zustimmung zu einem Zwongsvergleich zu erholten, sind

Besorg ung fremder Rechtso n gelegen heiten.

bl Die rechtliche Beorbeitung ist dem Wirtschoftsprüfer im unmittelboren

Zusommenhong mit solchen Aufgoben gestottet, die zu seinem oner-

konnten, herkömmlichen Berufsbild gehoren. Dozu rechnet ouch die

wirlschoftsberoten d e Tötig keit.

c) Ein unmittelborer Zusommenhong ist gegeben, wenn die wirtschofts-

berotende Tötigkeit im Vordergrund steht und vom Wirtschoftsprüfer

ohne die rechtliche Beorbeitung nicht sochgemöß erledigt werden

könnte.

Aus den Gründen:

t....

ll. Die Porteien streiten nur noch dorüber, ob der mit den Klögern

g esch I ossene Gesch öftsbesorg u n gsverlro g wegen Verstoßes geg en

Art..l $l des Rechtsberotungsgesetzes (RBerG) nichtig ist und die An-

erkenntnisse desholb kondiziert werden können.

Dos Berufungsgerichi führt dozu ous: Dos Schwergewicht der Au{-

goben der Klöger hobe ouf wirtschoftlichem Gebiet gelegen. Sie

hötten ein Sonierungskonzept erorbeitet, wonoch eine longfristige

Bonkfinonzierung hobe besorgi werden sollen, um einen Zwongs-

vergleich zu ermöglichen. Hierfür sei es erforderlich gewesen, erst-

rongig gesicherte Schulden obzulösen, die Geschöfte der Gloshütte

zu reoktivieren und einen Treuhönder einzuscholten. Allerdings hötten

ouch Verhondlungen mit Glöubigern über deren Vergleichsbereit-

schoft gefuhrt werden müssen; diese rechtliche Tötigkeit hobe ober in

unmittelborem Zusommenhong mit der wirtschoftlichen Betötigung

und nicht im Vordergrund gestonden. Die wirtschoftliche Berotung sei
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noch $43 Abs.4 Nr.lWPO mit dem Beruf des Wirtschoftsprüfers ver-

einbor. Die mit der wirtschoftlichen Berotung unmittelbor zusommen-

hö ngende rechtl iche Beo rbeitung einer Angelegen heit sei durch Art. I

$5 Nr.2 RBerG gedeckt.

2. Dieser Auffossung folgt der erkennende Senot.

ol Der den Klögern erteilte Auftrog sollte ersichtlich nur von dem klogen-

den Wirtschoftsprüfer ousgeführt werden. Doß er mit dem klogenden

Steuerberoter in einer Sozietöt verbunden ist, führt 
^itor 

zu dessen

finonzieller Mitberechtigung und Mithoftung, beschrönkt den Klöger

zu ll. ober nicht in seiner Berufsousübung ols Wirtschoftsprüfer. Do nur

er tötig werden sollte, ist die Rechtsgultigkeit des Geschöftsbesor-

gungsvertroges ollein on seiner beruflichen Quoli{ikotion zu messen.

b) Zu seiner Aufgobe gehörte ouch die Verhondlung mit Glöubigern des

Houptschuldners, um ihre Zustimmung zu einem Zwongsvergleich zu

erreichen. Diese Tötigkeit des Klögers zu ll. im Rohmen des Sonierungs-

versuches wor eine geschöftsmößige Besorgung fremder Rechts-

ongelegenheiten im Sinne des Art.l $l RBerG. Sie log nicht überwie-

gend ouf wirtschoftlichem Gebiet, zielte vielmehr wesentlich ouf eine

Umgestoltung rechtlicher Verholtnisse,- nömlich die Stundung und

Hercbsetzung von Forderungen ob (BGHZ 36, 321, 322lt. Dof- diese

rechtliche Umgestoltung nicht im Wege eines oußergerichilichen

Vergleiches, vielmehr durch einen Zwongsvergleich noch den $$ lZ3 ff.

KO erfolgen sollte, önderf nichts on dem rechtsbesorgenden Chorok-

ter der Tötigkeit, die io diesen Zwongsvergleich vorbereiten sollte.

Wor der Klöger zu ll. zu dieser Tötigkeit nicht befugt, so wor der
Berotungsvertrog noch 5134 BGB nichtig und es ist kein vertroglicher

Honororonspruch entstonden, den der Houptschuldner onerkennen

und fürden der Beklogte die Bürgschoft übernehmen konnte; ollenfolls

wöre ein Anspruch ous Geschöftsführung ohne Auftrog oder unge-

rechtfertigter Bereich eru n g entsto n d en ( BG H 7 37, 2581. Die Entschei-

dung des Rechtsstreits höngt olso dovon ob, ob der Klöger zu ll. im
Rohmen seiner wirtschoftlichen Berotung ouch zu rechtsbesorgender

Tötigkeit befugt wor.

c) Noch Art.l $5 Nr.2 RBerG stehen die Vorschriften des Rechts-

bcroiungsgeseizes (Erloubniszwong) dem nicht entgegen, doß öffent-

lich bestellte Wirtschoftsprüfer in Angelegenheiten, mit denen sie

beruflich befoßt sind, ouch die rechtliche Beorbeitung übernehmen,

soweit diese mit den Aufgoben des Wirtschoftsprüfers in unmittel-

borem Zusommenhong steht. Seit Erloß des Rechtsberotungsgesetzes

Gl-Hinweise

Weiterführende Hinweise zu Schötzungsschöden:

Ziel der Schötzung gem. $ 162 AO dorf es niemols sein, Steuerpflichtige fur

die Nichterfüllung ihrer steuerlichen Pflichten zu bestrofen. Schötzungen

dürfen nur dos Ziel verfolgen, dem steuerlichen Sochverholt möglichst

nohe zu kommen. (BFH BStBl. 1967,lll,686; BStBI 1986ll,226l

Allein der Umstond, doß dos Finonzomt eine - ous der Sicht des Steuer-

pf lichtigen unzutreffende - Schotzu ngsvero n log un g vorgenom men hot,

konn keinen Schoden begründen. Vielmehr dürfen die in der Schötzung

festgelegten Gewinne totsöchlich nicht entstonden sein. (LG Kossel Urt.v.

12.6.85 Gr 38/85)

Zur Dorlegungs- und Beweislost hinsichtlich eines Schötzungsschodens.
(BGH Urt.v. 9.2.82,G115/82: BGHZ 84,244: NJW 82,2238:LlP B2,l2l4l

Die Anderung von Schötzungsbescheiden wegen neuer Totsochen noch

$lZ3 AO. {Mihm NWB Fqch2,S.4647l

Die Dorlegung eines Schodens ou{grund einer Schötzung des Finonz-

omtes setzt die Dorstellung der Buchfuhrung und des Bilonzergebnisses

bei ordnungsgemö0er Buchführung vorous. Es ist nicht ousreichend, ouf

die vom Finonzomt gerügt unzureichende Buchfuhrung zu verweisen.

ILG Münster, Urt.v. 15.7.82 - 2 O 266/87 Gl1997,l6ll

Beweiswürdigung und Beweislost bei der Schötzung. Reichel StB l98l, 165

Eine moßgeschneiderte Rente für Selbstöndige?

Dr. Horst Metz untersuchte in einem Aufsotz in ,,Blick durch die Wirtschoft"

vom 3.12.1987 vier Modelle für eine privote Alierssicherung Selb-

stöndiger,

Er zeigt die Vor- und Nochteile der vier Modelle ouf. Dobei vergleicht er

die gesetzliche Rentenversicherung mit einer privoten Rentenversiche-

rung. Nichterörtertwird dieAlternotive einer Kcpitol-Lebensversicherung.

20 33



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 2t88 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 2188

rung der froglichen Unterlogen überhoupi kousol für einen Schoden

geworden sein.

Die Totsqche der Schötzung ollein indiziert keinen Schoden. Dos Finonz-

omt ist bei seinen Schötzungssötzen nicht frei und dorf den Steuer-

pflichtigen dcdurch nicht bestrofen. Es hot die Besteuerungsgrundlogen

zu ermitteln, die sich ergeben hötten, wenn die Unterlogen einwondfrei

gewesen wören (vgl. LG Lüneburg DSiR l9Z4,4B3r LG Köln StB 1978,351.

Zwar konn nicht mii letzter Sicherheit gesogt werden, doß die in dem

Schötzungsverfohren zusötzlich festgestellten Einnohmen totsöchlich

erzielt worden sind. Andererseits hötten die Einnohmen noch höher sein

können. Es oblog doherder Klögerin dorzutun und zu beweisen,wie hoch

die totsöchlich erzielten und zu versteuernden Umsötze und Einnohmen

wöhrend des Prüfungszeitroumes gewesen sein sollen, ob und welcher

Unterschied insoweit zu den vom Finonzomt geschötzten Umsötzen

gegeben wcr sowie ob und wie hoch dorous eine Steuerdifferenz

resultiere. Dies ist nicht erfolgt, wesholb ein Schoden nicht ersichtlich ist.

Eines Hinweises bedurfte es nicht, weil der Beklogte bereits in der Klcge-

erwiderung dorouf hingewiesen hot.

Der Klögerin stehtouch kein Ersotzonspruch wegen des von ihr gezohlten

Rechtsonwoltshonorors zu. Dos Gericht verkennt nicht, doß infolge der

Mitwirkung des Fochonwolis für Steuerrecht in dem Betriebsprüfungs-

verfo h re n d ie Zuschötzu n gen von Betriebseinnohmen vermindert wu rden.

Do die Klögerin, noch Festsetzung der zugeschötzten Einnchmen, nur die

sie vermutetermcßen totsöchlich treffende Steuerschuld zu zohlen hotte,

wöre iede dorüber hinous erfolgte Steuernochforderung nicht rechts-

mößig und eine erfolgte Zohlung desholb ein Schoden gewesen. Ein

Ersotzo nspruch wegen der letzil ich zu r Schodenverhinderu n g o u{gewen-

deten Anwoltskosten setzt ollerdings vorous, doß die Klögerin die

Ursöchlichkeit des Verholtens des Beklogten für die ursprünglich hoher

o ngesetzte Ein no h menzuschötzu n g nochweist. lnsoweit feh lt es iedoch
on einem hinreichenden Vortrog.

Auch dofur, doß der Beklogie den Rechtsonwolt im eigenen Nomen

beouftrogt hobe, fehlt lederVortrog. Soweit der Beklogte den Anwoli um

zusötzlich lnformotionen gebeten hot, spricht olles dofür, doß dies im

lnteresse der Klögerin geschoh, die Rechtsonwolt R. mit ihrer Vertretung

vor dem Finonzomt betrout hofl.e, wie ous dem Bericht des Finonzomtes

vom 10.5.1984 folgt.

im Johre 1935 ist streitig, insbesondere zwischen Wirtschoitsprü{ern

einerseits und Rechtsonwölten ondererseits, ob ols ,,Aufgoben des

Wirtschoftsprüfers" in diesem Sinne nur seine eigentliche Prüfungs-

oufgobe oder ouch seine wirtschoftsberotende Totigkeii zu verstehen

ist (vgl. u. o. einerseiis: Megow DJ 1938,453; Brongsch AnwBl. 1964,42;

Feyock DNotZ 1964, 526; Dumoulin NJW 1966, Bl0; Rennen/Colibe,

Rechtsberotungsgesetz Art.l $5 Rdn. 51 ff.; Altenhoff/Busch/

Ko m p m o n n, Rec htsberotu n gsgese lz7. Aullage Art. I 5 5 Rd n. 434 f+.; lG
lizehoe AnwBl. 1962, 285; OLG Köln ZIP 1980ll0Z und ondererseits,

Düring DJ 1938, 1185; Girgensohn 881962,1308; SchworzDB1967;
He0dörfer, Die Rechtsbesorgungsbefugnis der Wirischo{tsprüfer;

BFH ZIP 1981,204 mit zustimmen der Anmerkung von Weiß; vergleiche

ouch Vorbescheid des Bundesverfossungsgerichts vom 7.2.1963,

mitgeteilt BB i963, 625 und ergönzend bei Brcngsch ooO). Der Vll.

Zivilsenot des Bundesgerichtshofes hot in seiner Entscheidung vom

21.5.1959 Vtl ZR 66/58: DB 1959,10281- ollerdings ohne nöhere

Beg rü nd u n g - bei ei n er Wi rtschoftsprüf u n gsg esel lsch oft ei nen Verstoß

gegen dos Rechtsberotungsgesetz wegen engen Sochzuscmmen-

hongs mit der sonstigen wirtschoftsberotenden Totigkeit für eine

Gesel lschoft vern ei nt. N o c h Erloß der Wi rtsch oftsprüfero rd n u n g (1 961 )

hot der lb-Zivilsenot des Bundesgerichtsho{es die Froge offengelossen

und unter eingehender Dorstellung der Entstehungsgeschichte die

Auffossung vertreten, doß ouch die Wirtschoftsprüferordnung die

Streitfroge nicht entschieden hobe (BGHZ 48,12,20 I+.1.

d) Der Senot versteht unter,,Aufgoben des Wirtschoftsprüfers" im Sinne

des Art.l $5 Nr. 2 RBerG die Tötigkeiten des Wirischoftsprüfers die zu

seinem onerkqnnten, herkömmlichen Berufsbild gehören. Dos folgi ous

Sinn und Zweck des Rechtsberoiungsgesetzes und wird durch die

wen ig o usso g ekröfti g e System oti k der Wi rtsch ofisp rüfero rd n u n g n icht

in Froge gestellt. Mit dem Rechisberotungsgesetz wollte der Geseiz-

geber dem Mißstond begegnen, doß die Besorgung fremder Rechts-

ongelegenheiten weitgehend in die Hond von Personen geroten wor,

die ,,keine hinreichende Gewöhr fur die gerode hier unentbehrliche

Sochkunde und Zuverlössigkeit" boten; der domolige Gesetzgeber

hielt,,sowohl zum Schutze der Rechtsuchenden, auf die dos Winkel-

odvokotenium von ieher eine bedenklich storke Anziehungskrolt ous-

geübt hobe, wie im lnteresse der Behörden" die Einführung eines

Konzessionszwonges für dringend geboten, weil es nur so möglich sei,

,,fochlich ungeeignete und nicht hinreichend zuverlössige Elemente

von dem Beruf fernzuholten und dieZohlderdem Beruf Angehörenden

in den den sochlichen Bedürfnissen entsprechenden Grenzen zu
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holten" (vgl. BGHZ 38,71,84 f. mit Nochweis). Die Ausnohmeregelung

in Art.l $5 RBerG beruht dogegen ouf der Erwögung, doß sich zohl-

reiche Beru{e ohne gleichzeitige rechtliche Berotung nicht immer soch-

gemöß ousüben lossen; den dort genonnten Unternehmern soll die

Ausübung ihres Berufs nicht desholb unmöglich gemochtwerden, weil

hiermii gleichzeitig eine rechtliche Tötigkeit verbunden ist. Unter die

Ausnohmevorschrift follt desholb ongesichts des Gesetzeszweckes,

Mißbröuche ouf dem Gebiete der Rechtsberotung zu verhindern, eine

solche rechtliche Töiigkeit, die der Unternehmer im Rohmen und im

lnteresse seiner Berufsoufgobe ousführt (BGHSt 6, 
.l35).

Zum onerkonnten Berufsbild des'Wirtschoftsprüfers gehörte schon

bei Erloß des Rechtsberotungsgesetzes die wirtschoftsberotende

Tötig keii. ln der o mtl ichen Beg ründ u n g zu r Wirtschoftsprüferord n u n g

(BT-Drucks. 201,3. WP S. 341 heißt es dozu, ,,Die berufliche Aufgobe

eines Wirtschoftsprüfers besteht im Grundsotz in der Durchführung

betriebswirtschoftlicher Prüfungen. Neben der Prüfungstötigkeit steht

noch der Entwicklung die Berotungsoufgobe, durch die besonders ous

Prüfungen gewonnene Erkenntnisse zum Nutzen der Betriebe ver-

werlet werden. Die Berotung in wirfschoftlichen Angelegenheiten ist

desholb ols Berufsoufgobe ousdrücklich zugelossen. Mit der Bero-

tungstötigkeit ist ouch die Befugnis zur Vertretung in wirtschoftlichen

Angelegenheiten verbunden. ...". Noch dem oben Gesogten ent-

spricht es nicht der Zielsetzung des Rechtsberotungsgesetzes, diese

wi rtsch ofts beroten de Töti g keit der Wi rtsch oftsprüfer zu u nterbi nden,

soweit die eigentliche Wirtschoftsberotung im Vordergrund steht. Ein

Mißbrouch, wie ihn dos Rechtsberotungsgesetz verhindern will, ist in

derortigen Föllen nicht zu besorgen; vielmehr wird es gerode bei

Sonierungsversuchen der hier vorliegenden Ari vielfoch dem wohl-

verstondenen lnteresse oller Beteiligten entsprechen, wenn olle zur

Sonierung gebotenen Moßnohmen, ouch die Verhondlungen mit

Glöubigern zum Zwecke einer vergleichsweisen Regelung von einem

wirtschoftlich erfohrenen Beroter durchgeführt werden. Gründe des

Sch utzes der Rechtso nwo ltsch oft vor Kon ku rrenz kön n en do bei weg en

An.l2 GG nicht berücksichtigt werden.

e) An dieser Rechtsloge hot die Wirtschoftsprüferordnung nichts ge-

önder1. Dorin folgt der erkennende Senot dem lb-Zivilsenot in seiner

Entscheid u n g BG HZ 48, 12. Zw or u nterscheidet d ie Wi rtsch oftsprüfer-

ordnung zwischen der beruflichen Aufgo be, betriebswirtschoftliche

Prüfungen durchzu{ühren und Bestötigungsvermerke zu erteilen

($ 2 Abs.1), der Befugnis, die Auftroggeber in steuerlichen Angelegen-

heiien zu beroten und zu vertreten ($2 Abs.2) dem Auftreten ols

lc zu $615 BGB). Dessen Gegenleisiung besteht in der Fortdouer der

Leistungsbereitschoft und ist ols eine sonstige Leisiung um Sinne des $l

Ziff.l des Umsotzsieuergesetzes zu werten (RFH-Urteil vom 21.1.l..1940 in

RSIBI 41, 132 ; D r. Geist, Scho d en ersotzl eistu n g i m U m sotzsteuerrec ht U StR

\963, 152lt. Hiernoch unterliegt die von der Beklogten zu zohlende

Verg ütu n g der U msotzsteuer.

Anmerkung: vgl. CLG Düsseldorf v.7.6.84 - lB U15/84 Gl24/84

Hoftung des Steuerberolers

- Zuschötzungen in Betriebsprüfung

- Steuerschoden des Mondonten;

- Weiterfü h rende H inweise

ILG Düsseldorf Urt.v. 22.10.1987 - 14 O ll9/B7l

Leitsötze (d.Verf.),

I l Zuschötzungen durch den Betriebsprüfer stellen keinen Schoden dor.

2l DerMondont muß dorlegen und beweisen,wie hoch die Umsötze und

Einnohmen totsöchlich woren und dodurch die vermeidbor gewese-

nen Differenzen zu den Zuschöizungen des Betriebsprüfers deutlich

mochen.

Aus den Gründen:

Der Klögerin stehi kein Schodenersotzonspruch ous positiver Forderungs-

verletzung des zwischen den Parteien geschlossenen Diensfuertroges zu.

Es konn dchingestellt bleiben, ob die Vernichtung derTogesendsummen-

bons, der Bon-Bücher und dertöglichen Kossenobrechnungen durch den

Beklogten eine Pflichtverletzung des Steuerberoiungsvertroges dorsiellt

oder der grundsöizlich bestehende Belegzwong über steuerlich bedeut-

some Vorgönge durch die vom Beklogien vorgenommene Aufzeichnung

in dos Kossenbuch zureichend gewohrt worden ist.

Vorousseizung eines Schodenersotzonspruches wöre in iedem Foll die

hinlöngliche Dorstellung, doß durch die Zuschötzungen des Finonzomtes

ein Schoden entstonden ist. Ein Schoden konn nur donn ongenommen

werden, wenn die Einnohmezuschötzungen gegenüber oblektiv zulrel-

fenden Zohlen zu hoch gewesen sein sollten. Nur,wenn die Betriebsprüfer

obiektiv unrichtige Werte geschötzt hötten, könnte die Nichtoufbewoh-
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Johresobschlusses - eingescholtet werde, ous. Soweit die Auskunft ous-

fuhrt, doß mon insoweit von einer Kosteneinsporung in Höhe von rund

100/o der Vergütung ousgehen können, konn im vorliegenden Foll dieser
Prozentsotz ober nicht zugrunde gelegi werden.

Der Klöger hot vorgeirogen, doß er sein Steuerberoterbüro erst om

1.4.l9B5 eröffnet hobe. Bis heuie hobe er kein Personol beschöftigt, dos
mit den in der vorliegenden Soche ongefollenen Arbeiten hötte betrout

werden können. Diese Arbeiten wören von ihm persönlich cusgeführt

worden. Schreiborbeiten wören bei der Erstellung des Johresobschlusses

nicht ongefollen, weil dieser von der Dotev erstellt worden wöre. Deren

Gebühren hötten sich ouf ollenfolls 50 DM beloufen.

Die Beklogte, die dorzulegen und zu beweisen hot, inwieweit die Vorous-

setzungen für eine Anrechnung vorliegen (stoudinger Anm. 55 zu 9324,
Soergel Anm. 35 zu 9324 BGBI, hot die Ausführungen des Klögers ohne
nöhere Dorlegung bestritten. Mit ihrer pouscholen Behouptung, doß der
Klöger 500/o der Honororkosten ersport hobe, genügt sie ihrer Dor-

legungslost nicht.

Die ersporten Aufwendungen des Klögers sind doher unter Berücksichti-

gung seines eigenen Vorbringens gemöß g2BT llTPOzu schötzen. Do der
Klöger bei Durchführung derArbeiten oußerdenDotev-Kosten von 50 DM
ouch noch einige sonstige Unkosten gehobt hötte, schötzt der Senot die
ersporten Aufwendungen des Klögers ouf lO0 DM, so doß dem Klöger

stottdervollen Vergütung von 3.700 DM ein Betrog von 3.600 DMzuzuer-
kennen ist.

Honororonspruch gem. $615 BGB und USt

Der Klöger konn ouf diesen Betrog die in Rechnung gestellte Umsotz-

sleuer von 140lo - dies mocht 504 DM ous - verlongen.

Ein wirischoftlicher Vorgong unterliegt der Umsotzsteuer, wenn er einen

Leistungsoustousch im Sinne des $l USIG zum Gegenstond hot. Hieron
fehlt es bei einer Schodenersotzleistung, weil derienige, der Schoden-

ersotz leistet, dies nicht tut, weil er eine Leistung empfongen hot, sondern

weil er einen Schoden verursocht hot.

Bei dem Anspruch ous $6i5 BGB hondelt es sich ober nicht um einen ouf
Schodenersotz, sondern um einen ouf Vedrogserfüllung gerichteten

Anspruch (BGH NJW 1967,250; Polondt 46. Aufl. Anm. I zu 5 615 BGB).

Liegen die Voroussetzungen des'$615 BGB vor, bleibt dem Dienst-

verpf lichteten der Vergütungsonspruch ($ 611 BGB) erholten (Polondt Anm.

So chverstö n d ig e o uf dem Ge biet d er wirtsch oftl ich en Betriebsf ü h ru n g
(5 2 Abs.3) und verschiedenen - sehr heterogenen - Tötigkeiten, die mit

dem Beruf des Wirrschoftsprüfers vereinbor sind ($ 43 Abs. 4), wie der
Berotung und Wohrung fremder lnteressen in wirtschoftlichen Angele-
genheiien, der Ausübung eines freien Berufes ouf dem Gebiet der
Technik und des Rechtswesens, der Tötigkeit on wissenschoftlichen

lnstituten, der treuhönderischen Vewoltung oder der freien schrift-

stellerischen und künstlerischen Tötigkeit. Wie in BGHZ 48,12,22 ous-

fuhrlich dorgelegt, sollte noch dem Regierungsentwurf die Beroiung

und Vertretung ouch in wirtschoftlichen Angelegenheiten in g2

geregelt werden. Von seiten der Anwoltschoft wurde dogegen die
Befürchtung geltend gemocht, doß die Wirtschoftsprüfer künftig unter

Berufung ouf Art.l 95 des Rechtsberotungsgesetzes ouch die Rechts-

berolu n g i n wi rtschoftl ichen An g eleg en heiten schlechthin ü berneh m en

könnten. Es wor ober nicht die Absicht des intervenierenden Anwolts-

vereins, den Wirtscholtsprüfern diese berotende und vertretende
Tötigkeitim Einzelfollzu nehmen; die Bedenken richteten sich nurdoge-
gen, d oß d iese Töti g keit o ls Berufso ufg o be form u I ierl werd e. Do ro uf h i n

ist diese Tötigkeit in 02 des Entwurfs gestrichen und in 555 ($43 des

Gesetzes) übernommen worden (vgl. Protokoll der Unierkommission

,,Berufsordnungsgesetze" des Wirtschoftsousschusses des Bundes-

to g es vo m 25. l.l9 61, m itgetei lt i n AnwBl. 1964, 421, Bei d ieser So ch I o g e

konn nicht ongenommen werden, doß der Geseizgeber der Wirt-
schoftsprü{erord n u n g d ie bestehende Befug nis der Wirtschoftsprüfer
zur Rechisberotung und -besorgung einschrönken wollte. Zum
historisch gewochsenen Berufsbild des Wirtschoftsprüfers gehört noch

wie vor neben der prüfenden und steuerberotenden die wirtschofts-

berotende Tötigkeit. Dos gleiche hot der Senoi in seiner Entscheidung

vo m ll. 3.1987 { BG H Z 100,132 : Gl19B7,Bl ) f ü r d ie treu hö n d erisch e Ver-

woltung durch einen Wirtschoftsprüfer ongenommen, weil eine solche

Tötigkeit einem Wirtschoftsprüfer gerode mit Rücksicht ouf die berufs-

spezifische Sochkunde und Erfohrung ouf betriebswirtschoftlichem

Gebiet übertrogen zu werden pflegt. Auch dori hot es der Senot bei

der Zuordnung der treuhönderischen Verwoltung zum Berufsbild des

Wirtschoftsprüfers ols nicht entscheidend ongesehen, doß diese

Tötigkeit (erst) in 543 Abs.4 Nr.4 WPO ousdrücklich unter denienigen

Betötigungen oufgeführt ist, die mit dem Beruf des Wirtschoftsprü{ers

,,vereinbor" sind.

f) Voroussetzung einer Anwendung der eng ouszulegenden Ausnohme-

regelung des Art.l $5 Nr. 2 RBerG ist ollerdings, doß die wir"tschofts-

berotende oder -besorgende Tötigkeit des Wirtschoftsprüfers im
Vo rd erg ru n d steht u n d d ie rechtsberotende Töti g keit h ierm it i n u n m ittel -
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borem Zusommenhong steht. Dozu ist ollerdings nicht erforderlich, dofJ

diese Tötigkeit ohne Rechtsberotung schlechthin unmöglich ist. Ein

unmittelborer Zusommenhong ist donn gegeben, wenn der Wirtschofts-

prüfer ohne die rechtliche Beorbeitung seine eigentliche wirtschofts-

berotende oder -besorgende Aufgobe nicht sochgemöß erledigen könnte

(vgl. Altenhoff/Busch/Kompmonn ooO Rdn. 452 m. w. Nochw.).

Diese Voroussetzungen liegen hier vor. Noch der rechtsfehlerfreien

iotrichterl ich en Wü rd ig u n g sto nd d ie eig entl ich e wi rtsch oftsbesorg en d e

Tötigkeit des Klögers zu ll. gonz im Vordergrund seiner Aufgoben. Zur

sochgemößen Durchführung eines derortigen Sonierungsouftroges gehört

ouch die Verhondlung mit Glöubigern über eine Bereitschoft zur Stundung

oder Herobsetzung ihrer Forderungen. Der Berufungsrichter hot desholb

zu Recht die Totigkeit des Klögers zu ll. insgesomt ols erloubt ongesehen.

Weiterführende Hinweise zur verbotenen Rechtsberotung:

Die Zulossung eines Rechtsonwoltes befreit lediglich fur die Berufsous-

übung von der Erloubnispflicht noch dem Rechtsberotungsgesetz. Wird

ein Rechtsonwolt oußerholb eines Mondotsverhöltnisses und do mit oußer-

holb der Berufstötigkeit für einen Auft'roggeber oufgrund eines sonstigen

Geschöftsbesorgungsvertroges ouch rechtlich tötig, versiößt er gegen

dos Rechtsberotungsgeseiz. (OLGSchleswig Urt.v.B.ll.85 -14U174/84
RBeistond 1987, 70 mit Anmerkung Hoechstetter : AnwBl 187, 3431

Ei n dem Steuerbevollmöchtigten erl'ei lier Auftro g o uf H erbeif ü h ru n g ei n er

oußergerichtlichen Einigung mit dem Ziel der Entschuldung des Auftrog-

gebers ist nichtig, weil er dem Steuerbevollmöchtigten verbotene Rechts-

besorgung und Rechtsberotung enthölt.

Von der Nichtigkeit des im gonzen ouf eine Schuldenbereinigung gerich-

teten Geschöftsbesorgungsvertroges wird die ollein den Zohlungs-

verkehr regelnde Treuhondobrede zwischen Auftroggeber und Steuer-

bevollmöchtigtem, mit der er die Aufgobe übernimmt, die von dem

Schuldner eingezohlten Gelder noch bestimmten Grundsötzen zur Aus-

zohlung zu bringen, nicht betroffen. Diese ollein den Zohlungsverkehr

regelnde Treuhondobrede enthölt, für sich betrochtet, keinen Verstoß

gegen d ie Vorsch riften des Rechts berotu n gsg esetzes.

Die Erstreckung der Nichtigkeit des Rechtsgeschöfts bei verbotener

Rechtsbesorgung gem. $.l39 BGB ouf ,,die domit verbundenen Neben-

leistungen" findet nicht siott, wenn die Auslegung des Porteiwillens

{ousnohmsweise} zu einem onderen Ergebnis führt.

Honororonspruch
des Steuerberoters

- Anrechnung ersporter Unkosten, 0615 BGB

{OLG Düsseldorf Urt.v. 26.11.1987 -lBU 97/B7l

Leitsotz (omtl.l'

Ein Anspruch noch $6.15 BGB unterliegt der Umsotzsteuer; denn die

Gegenleistung des Dienstverpflichteten, dessen Vergütungsonspruch

erholten bleibt, besiehi in der Forldouer seiner Leistungsbereiischoft.

Leitsotz (d.Verf.),

Muß der Steuerbercter den Johresobschluß nicht erstellen, so hot er sich

gegenüber dem Gebührenonspruch in der Regel eine Kosieneinsporung

in Höhe von l0% der Vergütung onrechnen zu lossen.

Aus den Gründen:

Honororonspruch und Anrechnung ersporter Unkosten, $615 BGB

Die Beklogte bestreitet nicht ihre sich ous $ 615 BGB ergebende Pflicht zur

Zohlung der vereinboden Vergütung von 3.200 DM fur den Johres-

obschluß 1985.

Der Klöger muß sich gemöß S615 SoIz2 BGB den Wert desienigen

onrechnen lossen, wos er infolge des Unterbleibens der Dienstleistung

ersport hot.

Die Behoupiung der Beklogten, doß der Klöger Aufwendungen in Höhe

von 500/o des Honororbetroges dodurch ersport hobe, doß er den

Johresobschluß nicht erstellt hobe, ist durch die bei der Steuerberoter-

kommer Düsseldorf eingeholte omiliche Auskunft vom 14.7.1987 nicht

bestötigt worden.

Noch dieserAuskunft ist dovon ouszugehen, doß die wesentlichen Kosten

eines Steuerberoters - die Fixkosten wie z. B. die Lohnkosien und die Büro-

roumkosten - in oller Rcgel nicht dodurch berührt werden, doß die

Erstellung eines eingeplonten Johresobschlusses ousföllt. Dies wirkt sich

n ur i m Bereieh der vo rie bIen Kosten wie etwo derPo pierkosten;deAtrom-

kosten und insbesondere ouch der Kosten eines Rechenzentrums, dos

übewiegend in dieAbwicklung von Auftrögen - ouch zur Erstellung eines
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(vgl. Urreil in BFHE 137,547,555, BSIBI ll 1983, 324,3281. Dies ist revisions-

rechtlich nicht zu becnstonden. Zwor trifft die Annohme des FG nichi zu,

doß wegen wechselnder Zusommensetzung des Personenkreises der

Hei m insossen,,o uch die Voro ussetzu ngen fu r die Steuerf rei heit mo nch mo I

gegeben sein konnten und donn ouch nicht'1 Denn beider Erstellung der

Johreserklörung konnte für den froglichen Veronlogungszeitroum die

m oßg ebl iche Verh ö ltn iszo h I erm itte lt werd e n. Diese Zusolzewvö g u n g des

FG konn indes hinweggedochtwerden, ohne doß notwendigerweise dcs

Ergebnis seiner Gesomtwürdigung revidierl werden müßte. Dem Klöger

selbst hötte nur donn ein eigenes grobes Verschulden ongelostet werden

können, wenn ihm die Unvollstöndigkeit der von seiner steuerlichen

Beroterin ongefertigten Steuererklörung ohne weiteres hötte ouffollen

müssen (vgl. BFH-Urt.v,28.6.l9B3 Vlll R 3ZlBl, BFHE 139, B, ll, BSIBI ll

19B4,2l,wos [edoch von ihm nicht erwortet werden konnte. Auch ist nicht

der Foll gegeben, doß der Klöger eine im Steuererklörungsformulor

ousdrücklich gestellte, ouf einen gonz bestimmten Vorgong bezogene

Froge nicht beochtet hötte (vgl. Urteil in BFHE 141,232,233, BStBI lll9B4,

693).

lm Gegensolz zur Rechtsonsicht des FG schlieDt sich der erkennende

Senot derAuffossung des lV. Senots in'dem Urteil in BFHE l3Z 542 BSIBI ll

1983,324 (: Gl 14/B3l on, doß dem Steuerpflichtigen ein grobes Ver-

schulden seines steuerlichen Beroters bei der Anfertigung von Steuer-

erklörungen in gleicherWeise wie dos Verschulden eines Bevollmochtig-

ten zuzurechnen ist. Dobei sind on einen steuerlichen Beroter, dessen sich

der Steuerpflichtige zur Ausorbeitung der Steuererklörung bedient,

erhöhte Anforderungen hinsichtlich der zu erwortenden Sorgfclt zu

stel len; i nsbesondere m uß von Angehörigen der steuerberotenden Berufe

die Kenntnis und sochgemöße Anwendung der einschlögigen steuer-

lichen Bestimmungen erwortetwerden. Denn diese sind zur sorgföltigen

Beo rbeitu n g der Steuero ngelegen heiten verpfl ichtet { U rteil des Bu ndes-

g erichts h ofs vo m 1.7.1971 Vl I ZR 29 5 / 69, Beiriebs-Be roler 1971, 1305 ).

Dos FG ist von einer onderen Rechtsouffossung ousgegongen. Die Vor-

entscheidung muß desholb oufgehoben werden. Die Soche ist nicht

spruchreif. Dos FG wird die für die Froge des groben Verschuldens

des steuerlichen Beroters erforderliche Würdigung der iotsöchlichen

Umstönde nochzuholen hoben.

Anmerkung: Zur Zurechnung des Verschuldens eines Mitorbeiiers des

Steuerberoters: Niedersöchsisches FG, Gl 1987, 44 (Leitsötze)

Dos Verbot unerloubter Rechtsbesorgung richtet sich ollein gegen den

Rechtsbesorger, nicht gegen dessen Auftroggeber. Dem Rechtsbesorger

soll demgemöß noch dem Zweck des Gesetzes ein vertroglicher Ver-

gütungsonspruch für seine verbotene Tötigkeit versogt werden. Der

Gesetzeszweck fordert es dogegen nicht, den Auftroggeber schutzlos zu

stellen. (OLG Homburg Urt.v. 2.7.85 - 9 tJ 87/84, Stbg lgBZ 100)

Korrespondenz zwischen dem Deutschen Sieuerberoterverbond und

dem Bundesminister der Justiz zu dem Begehren Steuerberoter in den

Kreis der Personen einzubeziehen, die noch Art. I $5 RBerG zulössiger-

weise Rechtsongelegenheiten erledigen durfen. lstbg 1986, i4Z)

Die interne Hinzuziehung eines Rechtsonwoltes konn den Sieuerberoter

nichtvon dem Vorwurf eines Versioßes gegen dos Rechtsberotungsgesetz

befreien, wenn er selbsi olleiniger Vertrogsportner wor oder ollein die

geg en d os Rechisberotu n gsg esetz verstoßen e berotende Toti g keit sch u l-

dete und {ür sie verontworllich wor.

Aus einem Beroierverlrog, der wegen Versto0es gegen dos Rechisbero-

tungsgesetz nichtig ist, konn kein verlroglicher Honororonspruch hergelei-

tetwerden. {OLG Homm Gl1986,50: DB 1986,32:WuBVlllDArt.l$l RBerG 1.86,

Deuchler: WM 1986,1731

Werden on einen steuerlichen Berotervon seinem Mondonten Frogen oll-

gemein-rechtlicher Ad herongetrogen, so ist er, sofern er nicht gem. 0l

StBerG (ggfs. gem. $ 4 Nr. 2 RBerG) oder in seiner Eigenschoft ols Rechts-

onwolt oder Rechtsbeistond zur Beorbeitung dieser Rechtsfrogen befugt

isi, ouch seinem Mondonten gegenüber verpflichtet, sich insoweit einer

Berotungstötigkeit zu entholten und den Mondonten on einen Rechts-

onwqlt oder Notor zu verweisen.

Zu den Anforderungen on den Nochweis der Geschöftsmößigkeit im

Sinne von Art. I $l RBerG (BGH Gl 33/85: DB l9B5 2014: EWIR Arr. I $ I RBerG

3/85,705 {Löwe) : WuB lV A. $ 625 BGB 2.85 Messer)

Eine noch dem lnvestitionszulogengesetz zu beurteilende lnvestitions-

zulogesoche ist ihrer Rechtsnotur noch keine steuerrechiliche Abgoben-

ongelegenheit.

Es verstößi gegen dos Rechtsberotungsgesetz, wenn in einem Verwol-

tungsverfo h ren, dos d ie Erteil u n g einer I nvestitionszu loge-Beschein ig u n g

zum Gegenstond hot, eine Wirtschoftsprü{ungs-Gesellschoft oder ein

Steuerberoter berotend totig wird.
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Die von einerAntrogstellerin, deren Widerspruch erfolgreich wor und zur

Erteilu ng der beo ntrogten I nvestitionszu loge-Bescheinig u n g gefüh rt hot,

f u r d ie Rechtsberotu n g d u rch ei ne Wirtsch oftsp rüf u n g s-Gesel lsch oft bzw
einen Steuerberoier oufgewendeten Kosten sind nicht im Sinne des $ B0

VwVfG zur Rechtsverfolgung notwendig, do solche Rechtsgeschöfte, weil

ihnen eine nicht erloubte Rechtsberotung zugrunde liegt, nichtig sind.
(Wie BGHZ 37,2581HessischerVerwoltungsgerichtshof Urt.v.2.ll. Bl - VlllZl B4l80 SrB

1983,199)

Aus den Gründen:

Dos Urteildes FGverleIzlSlT3Abs. i Nr. 2 AO1977.Noch SotzldieserVor-
schrift sind Steuerbescheide oufzuheben oder zu öndern, soweit Tot-

sochen oder Beweismittel nochtröglich bekonntwerden, die zu einer
niedrigeren Steuer führen und den Steuerpflichtigen kein grobes Ver-

schulden doron irifFt, doß die Totsochen oder Beweismittel erst nochtrög-

lich bekonntwerden. ,Iotsqche" im Sinne dieser Vorschrift ist im Streitfoll

der Umstond, doß die mit dem Betrieb des Altersheims verbundenen

Umsölze des Klögers i. S. des $ 4 Nr. 16 Buchst.b USIG l9Z3 noch nöherer

MoDgobe dieser Bestimmung in besonderem Moße der minderbemittel-

ten Bevölkerung dienen. Diese Totsoche ist dem FA erst ,,nochtröglich",
nömlich ncch Erloß des Steuerbescheides und Eintritt der Bestondskro{t,

bekonntgeworden. Die Berücksichtigung dieser Toisoche würde für dos

Streitiohr zu einer niedrigeren Steuer führen. Diese Vorschrift gilt ouch für

die Anderung solcher Bescheide, die vor lnkrofffreten der AO 1977 om

Ll.1977 ergongen sind (Art. 97 g9 des Ein{ührungsgesetzes zurAbgoben-
ordnung - EGAO 1977 -1.

Als grobes Verschulden hot der Beteiligte Vorsotz und grobe Fo hrlössigkeit

zu vertreten. Cb ein Beteiligter unter den gegebenen Verhöltnissen grob
fohrlössig gehondelt hot, ist im wesentlichen Totfroge. Die hierzu geiroffe-

nen Feststellungen des FG können - mit Ausnohme hier nicht erhobener

Verfahrensrügen - in der Revisionsinstonz nur dorouf überprüft werden,

ob der Rechtsbegriff der groben Fohrlössigkeit und die ous ihm obzu-

leitenden Sorgfoltspflichten richtig erkonnt worden sind und ob die

Würdigung der Verhöltnisse hinsichtlich des individuellen Verschuldens

den Denkgesetzen und Erfohrungssötzen entspricht (Urteile des Bundes-

finonzhofs - BFH - vom 3.2.1983 lV R 153/80, BFHE 137,547,556, BSIBI ll

1983,324,328, und vom29.6.1984 Vl R l8l/80, BFHE 141,232,233, BSIBI ll

1984,693t.

Hinsichtlich des Verschuldens ist die Vorentscheidung rechtsfehlerfrei

dovon ousgegongen, doll den Klöger selbst kein grobes Verschulden on

dem nochtröglichen Bekonntwerden treffe, do er noch seinen persönli-

chen Verhöltnissen und Fohigkeiten die hier einschlogigen steuerrecht-

lichen Zusommenhönge nicht - ouch nicht ouf einen diesbezüglichen

Hinweis seiner Beroterin - begriffen hot und die hiernoch gebotenen

proktischen Folgerungen nichtziehen konnte. Auch konnte sich der Klöger

in vollem Umfong ouf seine Beroterin verlossen.

Dos FG istzutreffend dovon ousgegongen, doß ein Steuerpflichtigergrob

schuldhoft i. S. des $ lZ3 Abs. I Nr. 2 Sotz I AO 1977 hondelt, wenn er die

ihm persönlich zuzumutende Sorgfolt in ungewöhnlichem Moße verletzt

Berichtigung
rechtskröfiiger Steuerbescheide, $173 AO
- Grobes Verschulden des Mondonten

- Grobes Verschulden des Steuerberoters
(BFH Urt.v. 24.3.1987 - X R 9/80 - Vorinstonz' Niedersöchsisches FG, EFG i980,2651

Leitsötze (d.Verf.)

Dem Mo ndo nten ist ein eigenes g robes Versch ulden o nzu losten, wen n

ihm die Unvollstöndigkeit der von dem Steuerberoter ongefertigten

Steuererklörung ohne weiteres hötte ouffollen müssen. Dosselbe gilt,

wenn er im Steuererklörungsformulor ousdrücklich gestellte Frogen

nicht beochtet hot.

2. Grobes Verschulden des Steuerberoters ist dem Monclonten zuzu-

rechnen.

Zum Sochverholt:

Der Klöger betrieb eine Tischlerei und seit Beginn des Johres 1975 ein

Altenheim. Die Steuerberoterin hotte den Mondonten bei der Eröffnung

des Altenheims ouf die Moglichkeit einer Steuerbefreiung noch $ 4 Nr. 16

UStG 1923 hingewiesen. ln der Folgezeit ging sie irrtümlich dovon ous,

dofi der Mondont dies berücksichtigen und sie erforderlichen{olls über

d ie Entwicklung der totsöch I ichen Verhö linisse benoch richtigen werde.

ln einer Umsotzsteuersonderprüfung im Johre l9ZB wurde bekonnt, doß

die Voroussetzung für eine Steuerbefreiung noch 0 4 Nr. 16 b USIG erfullt

wor, ohne doß dies in der Umsotzsteuererklörung des Mondonten

berücksichtigt worden wo r.
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Die von einerAntrogstellerin, deren Widerspruch erfolgreich wor und zur

Erteilu ng der beo ntrogten I nvestitionszu loge-Bescheinig u n g gefüh rt hot,

f u r d ie Rechtsberotu n g d u rch ei ne Wirtsch oftsp rüf u n g s-Gesel lsch oft bzw
einen Steuerberoier oufgewendeten Kosten sind nicht im Sinne des $ B0

VwVfG zur Rechtsverfolgung notwendig, do solche Rechtsgeschöfte, weil

ihnen eine nicht erloubte Rechtsberotung zugrunde liegt, nichtig sind.
(Wie BGHZ 37,2581HessischerVerwoltungsgerichtshof Urt.v.2.ll. Bl - VlllZl B4l80 SrB

1983,199)

Aus den Gründen:

Dos Urteildes FGverleIzlSlT3Abs. i Nr. 2 AO1977.Noch SotzldieserVor-
schrift sind Steuerbescheide oufzuheben oder zu öndern, soweit Tot-

sochen oder Beweismittel nochtröglich bekonntwerden, die zu einer
niedrigeren Steuer führen und den Steuerpflichtigen kein grobes Ver-

schulden doron irifFt, doß die Totsochen oder Beweismittel erst nochtrög-

lich bekonntwerden. ,Iotsqche" im Sinne dieser Vorschrift ist im Streitfoll

der Umstond, doß die mit dem Betrieb des Altersheims verbundenen

Umsölze des Klögers i. S. des $ 4 Nr. 16 Buchst.b USIG l9Z3 noch nöherer

MoDgobe dieser Bestimmung in besonderem Moße der minderbemittel-

ten Bevölkerung dienen. Diese Totsoche ist dem FA erst ,,nochtröglich",
nömlich ncch Erloß des Steuerbescheides und Eintritt der Bestondskro{t,

bekonntgeworden. Die Berücksichtigung dieser Toisoche würde für dos

Streitiohr zu einer niedrigeren Steuer führen. Diese Vorschrift gilt ouch für

die Anderung solcher Bescheide, die vor lnkrofffreten der AO 1977 om

Ll.1977 ergongen sind (Art. 97 g9 des Ein{ührungsgesetzes zurAbgoben-
ordnung - EGAO 1977 -1.

Als grobes Verschulden hot der Beteiligte Vorsotz und grobe Fo hrlössigkeit

zu vertreten. Cb ein Beteiligter unter den gegebenen Verhöltnissen grob
fohrlössig gehondelt hot, ist im wesentlichen Totfroge. Die hierzu geiroffe-

nen Feststellungen des FG können - mit Ausnohme hier nicht erhobener

Verfahrensrügen - in der Revisionsinstonz nur dorouf überprüft werden,

ob der Rechtsbegriff der groben Fohrlössigkeit und die ous ihm obzu-

leitenden Sorgfoltspflichten richtig erkonnt worden sind und ob die

Würdigung der Verhöltnisse hinsichtlich des individuellen Verschuldens

den Denkgesetzen und Erfohrungssötzen entspricht (Urteile des Bundes-

finonzhofs - BFH - vom 3.2.1983 lV R 153/80, BFHE 137,547,556, BSIBI ll

1983,324,328, und vom29.6.1984 Vl R l8l/80, BFHE 141,232,233, BSIBI ll

1984,693t.

Hinsichtlich des Verschuldens ist die Vorentscheidung rechtsfehlerfrei

dovon ousgegongen, doll den Klöger selbst kein grobes Verschulden on

dem nochtröglichen Bekonntwerden treffe, do er noch seinen persönli-

chen Verhöltnissen und Fohigkeiten die hier einschlogigen steuerrecht-

lichen Zusommenhönge nicht - ouch nicht ouf einen diesbezüglichen

Hinweis seiner Beroterin - begriffen hot und die hiernoch gebotenen

proktischen Folgerungen nichtziehen konnte. Auch konnte sich der Klöger

in vollem Umfong ouf seine Beroterin verlossen.

Dos FG istzutreffend dovon ousgegongen, doß ein Steuerpflichtigergrob

schuldhoft i. S. des $ lZ3 Abs. I Nr. 2 Sotz I AO 1977 hondelt, wenn er die

ihm persönlich zuzumutende Sorgfolt in ungewöhnlichem Moße verletzt

Berichtigung
rechtskröfiiger Steuerbescheide, $173 AO
- Grobes Verschulden des Mondonten

- Grobes Verschulden des Steuerberoters
(BFH Urt.v. 24.3.1987 - X R 9/80 - Vorinstonz' Niedersöchsisches FG, EFG i980,2651

Leitsötze (d.Verf.)

Dem Mo ndo nten ist ein eigenes g robes Versch ulden o nzu losten, wen n

ihm die Unvollstöndigkeit der von dem Steuerberoter ongefertigten

Steuererklörung ohne weiteres hötte ouffollen müssen. Dosselbe gilt,

wenn er im Steuererklörungsformulor ousdrücklich gestellte Frogen

nicht beochtet hot.

2. Grobes Verschulden des Steuerberoters ist dem Monclonten zuzu-

rechnen.

Zum Sochverholt:

Der Klöger betrieb eine Tischlerei und seit Beginn des Johres 1975 ein

Altenheim. Die Steuerberoterin hotte den Mondonten bei der Eröffnung

des Altenheims ouf die Moglichkeit einer Steuerbefreiung noch $ 4 Nr. 16

UStG 1923 hingewiesen. ln der Folgezeit ging sie irrtümlich dovon ous,

dofi der Mondont dies berücksichtigen und sie erforderlichen{olls über

d ie Entwicklung der totsöch I ichen Verhö linisse benoch richtigen werde.

ln einer Umsotzsteuersonderprüfung im Johre l9ZB wurde bekonnt, doß

die Voroussetzung für eine Steuerbefreiung noch 0 4 Nr. 16 b USIG erfullt

wor, ohne doß dies in der Umsotzsteuererklörung des Mondonten

berücksichtigt worden wo r.
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(vgl. Urreil in BFHE 137,547,555, BSIBI ll 1983, 324,3281. Dies ist revisions-

rechtlich nicht zu becnstonden. Zwor trifft die Annohme des FG nichi zu,

doß wegen wechselnder Zusommensetzung des Personenkreises der

Hei m insossen,,o uch die Voro ussetzu ngen fu r die Steuerf rei heit mo nch mo I

gegeben sein konnten und donn ouch nicht'1 Denn beider Erstellung der

Johreserklörung konnte für den froglichen Veronlogungszeitroum die

m oßg ebl iche Verh ö ltn iszo h I erm itte lt werd e n. Diese Zusolzewvö g u n g des

FG konn indes hinweggedochtwerden, ohne doß notwendigerweise dcs

Ergebnis seiner Gesomtwürdigung revidierl werden müßte. Dem Klöger

selbst hötte nur donn ein eigenes grobes Verschulden ongelostet werden

können, wenn ihm die Unvollstöndigkeit der von seiner steuerlichen

Beroterin ongefertigten Steuererklörung ohne weiteres hötte ouffollen

müssen (vgl. BFH-Urt.v,28.6.l9B3 Vlll R 3ZlBl, BFHE 139, B, ll, BSIBI ll

19B4,2l,wos [edoch von ihm nicht erwortet werden konnte. Auch ist nicht

der Foll gegeben, doß der Klöger eine im Steuererklörungsformulor

ousdrücklich gestellte, ouf einen gonz bestimmten Vorgong bezogene

Froge nicht beochtet hötte (vgl. Urteil in BFHE 141,232,233, BStBI lll9B4,

693).

lm Gegensolz zur Rechtsonsicht des FG schlieDt sich der erkennende

Senot derAuffossung des lV. Senots in'dem Urteil in BFHE l3Z 542 BSIBI ll

1983,324 (: Gl 14/B3l on, doß dem Steuerpflichtigen ein grobes Ver-

schulden seines steuerlichen Beroters bei der Anfertigung von Steuer-

erklörungen in gleicherWeise wie dos Verschulden eines Bevollmochtig-

ten zuzurechnen ist. Dobei sind on einen steuerlichen Beroter, dessen sich

der Steuerpflichtige zur Ausorbeitung der Steuererklörung bedient,

erhöhte Anforderungen hinsichtlich der zu erwortenden Sorgfclt zu

stel len; i nsbesondere m uß von Angehörigen der steuerberotenden Berufe

die Kenntnis und sochgemöße Anwendung der einschlögigen steuer-

lichen Bestimmungen erwortetwerden. Denn diese sind zur sorgföltigen

Beo rbeitu n g der Steuero ngelegen heiten verpfl ichtet { U rteil des Bu ndes-

g erichts h ofs vo m 1.7.1971 Vl I ZR 29 5 / 69, Beiriebs-Be roler 1971, 1305 ).

Dos FG ist von einer onderen Rechtsouffossung ousgegongen. Die Vor-

entscheidung muß desholb oufgehoben werden. Die Soche ist nicht

spruchreif. Dos FG wird die für die Froge des groben Verschuldens

des steuerlichen Beroters erforderliche Würdigung der iotsöchlichen

Umstönde nochzuholen hoben.

Anmerkung: Zur Zurechnung des Verschuldens eines Mitorbeiiers des

Steuerberoters: Niedersöchsisches FG, Gl 1987, 44 (Leitsötze)

Dos Verbot unerloubter Rechtsbesorgung richtet sich ollein gegen den

Rechtsbesorger, nicht gegen dessen Auftroggeber. Dem Rechtsbesorger

soll demgemöß noch dem Zweck des Gesetzes ein vertroglicher Ver-

gütungsonspruch für seine verbotene Tötigkeit versogt werden. Der

Gesetzeszweck fordert es dogegen nicht, den Auftroggeber schutzlos zu

stellen. (OLG Homburg Urt.v. 2.7.85 - 9 tJ 87/84, Stbg lgBZ 100)

Korrespondenz zwischen dem Deutschen Sieuerberoterverbond und

dem Bundesminister der Justiz zu dem Begehren Steuerberoter in den

Kreis der Personen einzubeziehen, die noch Art. I $5 RBerG zulössiger-

weise Rechtsongelegenheiten erledigen durfen. lstbg 1986, i4Z)

Die interne Hinzuziehung eines Rechtsonwoltes konn den Sieuerberoter

nichtvon dem Vorwurf eines Versioßes gegen dos Rechtsberotungsgesetz

befreien, wenn er selbsi olleiniger Vertrogsportner wor oder ollein die

geg en d os Rechisberotu n gsg esetz verstoßen e berotende Toti g keit sch u l-

dete und {ür sie verontworllich wor.

Aus einem Beroierverlrog, der wegen Versto0es gegen dos Rechisbero-

tungsgesetz nichtig ist, konn kein verlroglicher Honororonspruch hergelei-

tetwerden. {OLG Homm Gl1986,50: DB 1986,32:WuBVlllDArt.l$l RBerG 1.86,

Deuchler: WM 1986,1731

Werden on einen steuerlichen Berotervon seinem Mondonten Frogen oll-

gemein-rechtlicher Ad herongetrogen, so ist er, sofern er nicht gem. 0l

StBerG (ggfs. gem. $ 4 Nr. 2 RBerG) oder in seiner Eigenschoft ols Rechts-

onwolt oder Rechtsbeistond zur Beorbeitung dieser Rechtsfrogen befugt

isi, ouch seinem Mondonten gegenüber verpflichtet, sich insoweit einer

Berotungstötigkeit zu entholten und den Mondonten on einen Rechts-

onwqlt oder Notor zu verweisen.

Zu den Anforderungen on den Nochweis der Geschöftsmößigkeit im

Sinne von Art. I $l RBerG (BGH Gl 33/85: DB l9B5 2014: EWIR Arr. I $ I RBerG

3/85,705 {Löwe) : WuB lV A. $ 625 BGB 2.85 Messer)

Eine noch dem lnvestitionszulogengesetz zu beurteilende lnvestitions-

zulogesoche ist ihrer Rechtsnotur noch keine steuerrechiliche Abgoben-

ongelegenheit.

Es verstößi gegen dos Rechtsberotungsgesetz, wenn in einem Verwol-

tungsverfo h ren, dos d ie Erteil u n g einer I nvestitionszu loge-Beschein ig u n g

zum Gegenstond hot, eine Wirtschoftsprü{ungs-Gesellschoft oder ein

Steuerberoter berotend totig wird.
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borem Zusommenhong steht. Dozu ist ollerdings nicht erforderlich, dofJ

diese Tötigkeit ohne Rechtsberotung schlechthin unmöglich ist. Ein

unmittelborer Zusommenhong ist donn gegeben, wenn der Wirtschofts-

prüfer ohne die rechtliche Beorbeitung seine eigentliche wirtschofts-

berotende oder -besorgende Aufgobe nicht sochgemöß erledigen könnte

(vgl. Altenhoff/Busch/Kompmonn ooO Rdn. 452 m. w. Nochw.).

Diese Voroussetzungen liegen hier vor. Noch der rechtsfehlerfreien

iotrichterl ich en Wü rd ig u n g sto nd d ie eig entl ich e wi rtsch oftsbesorg en d e

Tötigkeit des Klögers zu ll. gonz im Vordergrund seiner Aufgoben. Zur

sochgemößen Durchführung eines derortigen Sonierungsouftroges gehört

ouch die Verhondlung mit Glöubigern über eine Bereitschoft zur Stundung

oder Herobsetzung ihrer Forderungen. Der Berufungsrichter hot desholb

zu Recht die Totigkeit des Klögers zu ll. insgesomt ols erloubt ongesehen.

Weiterführende Hinweise zur verbotenen Rechtsberotung:

Die Zulossung eines Rechtsonwoltes befreit lediglich fur die Berufsous-

übung von der Erloubnispflicht noch dem Rechtsberotungsgesetz. Wird

ein Rechtsonwolt oußerholb eines Mondotsverhöltnisses und do mit oußer-

holb der Berufstötigkeit für einen Auft'roggeber oufgrund eines sonstigen

Geschöftsbesorgungsvertroges ouch rechtlich tötig, versiößt er gegen

dos Rechtsberotungsgeseiz. (OLGSchleswig Urt.v.B.ll.85 -14U174/84
RBeistond 1987, 70 mit Anmerkung Hoechstetter : AnwBl 187, 3431

Ei n dem Steuerbevollmöchtigten erl'ei lier Auftro g o uf H erbeif ü h ru n g ei n er

oußergerichtlichen Einigung mit dem Ziel der Entschuldung des Auftrog-

gebers ist nichtig, weil er dem Steuerbevollmöchtigten verbotene Rechts-

besorgung und Rechtsberotung enthölt.

Von der Nichtigkeit des im gonzen ouf eine Schuldenbereinigung gerich-

teten Geschöftsbesorgungsvertroges wird die ollein den Zohlungs-

verkehr regelnde Treuhondobrede zwischen Auftroggeber und Steuer-

bevollmöchtigtem, mit der er die Aufgobe übernimmt, die von dem

Schuldner eingezohlten Gelder noch bestimmten Grundsötzen zur Aus-

zohlung zu bringen, nicht betroffen. Diese ollein den Zohlungsverkehr

regelnde Treuhondobrede enthölt, für sich betrochtet, keinen Verstoß

gegen d ie Vorsch riften des Rechts berotu n gsg esetzes.

Die Erstreckung der Nichtigkeit des Rechtsgeschöfts bei verbotener

Rechtsbesorgung gem. $.l39 BGB ouf ,,die domit verbundenen Neben-

leistungen" findet nicht siott, wenn die Auslegung des Porteiwillens

{ousnohmsweise} zu einem onderen Ergebnis führt.

Honororonspruch
des Steuerberoters

- Anrechnung ersporter Unkosten, 0615 BGB

{OLG Düsseldorf Urt.v. 26.11.1987 -lBU 97/B7l

Leitsotz (omtl.l'

Ein Anspruch noch $6.15 BGB unterliegt der Umsotzsteuer; denn die

Gegenleistung des Dienstverpflichteten, dessen Vergütungsonspruch

erholten bleibt, besiehi in der Forldouer seiner Leistungsbereiischoft.

Leitsotz (d.Verf.),

Muß der Steuerbercter den Johresobschluß nicht erstellen, so hot er sich

gegenüber dem Gebührenonspruch in der Regel eine Kosieneinsporung

in Höhe von l0% der Vergütung onrechnen zu lossen.

Aus den Gründen:

Honororonspruch und Anrechnung ersporter Unkosten, $615 BGB

Die Beklogte bestreitet nicht ihre sich ous $ 615 BGB ergebende Pflicht zur

Zohlung der vereinboden Vergütung von 3.200 DM fur den Johres-

obschluß 1985.

Der Klöger muß sich gemöß S615 SoIz2 BGB den Wert desienigen

onrechnen lossen, wos er infolge des Unterbleibens der Dienstleistung

ersport hot.

Die Behoupiung der Beklogten, doß der Klöger Aufwendungen in Höhe

von 500/o des Honororbetroges dodurch ersport hobe, doß er den

Johresobschluß nicht erstellt hobe, ist durch die bei der Steuerberoter-

kommer Düsseldorf eingeholte omiliche Auskunft vom 14.7.1987 nicht

bestötigt worden.

Noch dieserAuskunft ist dovon ouszugehen, doß die wesentlichen Kosten

eines Steuerberoters - die Fixkosten wie z. B. die Lohnkosien und die Büro-

roumkosten - in oller Rcgel nicht dodurch berührt werden, doß die

Erstellung eines eingeplonten Johresobschlusses ousföllt. Dies wirkt sich

n ur i m Bereieh der vo rie bIen Kosten wie etwo derPo pierkosten;deAtrom-

kosten und insbesondere ouch der Kosten eines Rechenzentrums, dos

übewiegend in dieAbwicklung von Auftrögen - ouch zur Erstellung eines
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Johresobschlusses - eingescholtet werde, ous. Soweit die Auskunft ous-

fuhrt, doß mon insoweit von einer Kosteneinsporung in Höhe von rund

100/o der Vergütung ousgehen können, konn im vorliegenden Foll dieser
Prozentsotz ober nicht zugrunde gelegi werden.

Der Klöger hot vorgeirogen, doß er sein Steuerberoterbüro erst om

1.4.l9B5 eröffnet hobe. Bis heuie hobe er kein Personol beschöftigt, dos
mit den in der vorliegenden Soche ongefollenen Arbeiten hötte betrout

werden können. Diese Arbeiten wören von ihm persönlich cusgeführt

worden. Schreiborbeiten wören bei der Erstellung des Johresobschlusses

nicht ongefollen, weil dieser von der Dotev erstellt worden wöre. Deren

Gebühren hötten sich ouf ollenfolls 50 DM beloufen.

Die Beklogte, die dorzulegen und zu beweisen hot, inwieweit die Vorous-

setzungen für eine Anrechnung vorliegen (stoudinger Anm. 55 zu 9324,
Soergel Anm. 35 zu 9324 BGBI, hot die Ausführungen des Klögers ohne
nöhere Dorlegung bestritten. Mit ihrer pouscholen Behouptung, doß der
Klöger 500/o der Honororkosten ersport hobe, genügt sie ihrer Dor-

legungslost nicht.

Die ersporten Aufwendungen des Klögers sind doher unter Berücksichti-

gung seines eigenen Vorbringens gemöß g2BT llTPOzu schötzen. Do der
Klöger bei Durchführung derArbeiten oußerdenDotev-Kosten von 50 DM
ouch noch einige sonstige Unkosten gehobt hötte, schötzt der Senot die
ersporten Aufwendungen des Klögers ouf lO0 DM, so doß dem Klöger

stottdervollen Vergütung von 3.700 DM ein Betrog von 3.600 DMzuzuer-
kennen ist.

Honororonspruch gem. $615 BGB und USt

Der Klöger konn ouf diesen Betrog die in Rechnung gestellte Umsotz-

sleuer von 140lo - dies mocht 504 DM ous - verlongen.

Ein wirischoftlicher Vorgong unterliegt der Umsotzsteuer, wenn er einen

Leistungsoustousch im Sinne des $l USIG zum Gegenstond hot. Hieron
fehlt es bei einer Schodenersotzleistung, weil derienige, der Schoden-

ersotz leistet, dies nicht tut, weil er eine Leistung empfongen hot, sondern

weil er einen Schoden verursocht hot.

Bei dem Anspruch ous $6i5 BGB hondelt es sich ober nicht um einen ouf
Schodenersotz, sondern um einen ouf Vedrogserfüllung gerichteten

Anspruch (BGH NJW 1967,250; Polondt 46. Aufl. Anm. I zu 5 615 BGB).

Liegen die Voroussetzungen des'$615 BGB vor, bleibt dem Dienst-

verpf lichteten der Vergütungsonspruch ($ 611 BGB) erholten (Polondt Anm.

So chverstö n d ig e o uf dem Ge biet d er wirtsch oftl ich en Betriebsf ü h ru n g
(5 2 Abs.3) und verschiedenen - sehr heterogenen - Tötigkeiten, die mit

dem Beruf des Wirrschoftsprüfers vereinbor sind ($ 43 Abs. 4), wie der
Berotung und Wohrung fremder lnteressen in wirtschoftlichen Angele-
genheiien, der Ausübung eines freien Berufes ouf dem Gebiet der
Technik und des Rechtswesens, der Tötigkeit on wissenschoftlichen

lnstituten, der treuhönderischen Vewoltung oder der freien schrift-

stellerischen und künstlerischen Tötigkeit. Wie in BGHZ 48,12,22 ous-

fuhrlich dorgelegt, sollte noch dem Regierungsentwurf die Beroiung

und Vertretung ouch in wirtschoftlichen Angelegenheiten in g2

geregelt werden. Von seiten der Anwoltschoft wurde dogegen die
Befürchtung geltend gemocht, doß die Wirtschoftsprüfer künftig unter

Berufung ouf Art.l 95 des Rechtsberotungsgesetzes ouch die Rechts-

berolu n g i n wi rtschoftl ichen An g eleg en heiten schlechthin ü berneh m en

könnten. Es wor ober nicht die Absicht des intervenierenden Anwolts-

vereins, den Wirtscholtsprüfern diese berotende und vertretende
Tötigkeitim Einzelfollzu nehmen; die Bedenken richteten sich nurdoge-
gen, d oß d iese Töti g keit o ls Berufso ufg o be form u I ierl werd e. Do ro uf h i n

ist diese Tötigkeit in 02 des Entwurfs gestrichen und in 555 ($43 des

Gesetzes) übernommen worden (vgl. Protokoll der Unierkommission

,,Berufsordnungsgesetze" des Wirtschoftsousschusses des Bundes-

to g es vo m 25. l.l9 61, m itgetei lt i n AnwBl. 1964, 421, Bei d ieser So ch I o g e

konn nicht ongenommen werden, doß der Geseizgeber der Wirt-
schoftsprü{erord n u n g d ie bestehende Befug nis der Wirtschoftsprüfer
zur Rechisberotung und -besorgung einschrönken wollte. Zum
historisch gewochsenen Berufsbild des Wirtschoftsprüfers gehört noch

wie vor neben der prüfenden und steuerberotenden die wirtschofts-

berotende Tötigkeit. Dos gleiche hot der Senoi in seiner Entscheidung

vo m ll. 3.1987 { BG H Z 100,132 : Gl19B7,Bl ) f ü r d ie treu hö n d erisch e Ver-

woltung durch einen Wirtschoftsprüfer ongenommen, weil eine solche

Tötigkeit einem Wirtschoftsprüfer gerode mit Rücksicht ouf die berufs-

spezifische Sochkunde und Erfohrung ouf betriebswirtschoftlichem

Gebiet übertrogen zu werden pflegt. Auch dori hot es der Senot bei

der Zuordnung der treuhönderischen Verwoltung zum Berufsbild des

Wirtschoftsprüfers ols nicht entscheidend ongesehen, doß diese

Tötigkeit (erst) in 543 Abs.4 Nr.4 WPO ousdrücklich unter denienigen

Betötigungen oufgeführt ist, die mit dem Beruf des Wirtschoftsprü{ers

,,vereinbor" sind.

f) Voroussetzung einer Anwendung der eng ouszulegenden Ausnohme-

regelung des Art.l $5 Nr. 2 RBerG ist ollerdings, doß die wir"tschofts-

berotende oder -besorgende Tötigkeit des Wirtschoftsprüfers im
Vo rd erg ru n d steht u n d d ie rechtsberotende Töti g keit h ierm it i n u n m ittel -
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holten" (vgl. BGHZ 38,71,84 f. mit Nochweis). Die Ausnohmeregelung

in Art.l $5 RBerG beruht dogegen ouf der Erwögung, doß sich zohl-

reiche Beru{e ohne gleichzeitige rechtliche Berotung nicht immer soch-

gemöß ousüben lossen; den dort genonnten Unternehmern soll die

Ausübung ihres Berufs nicht desholb unmöglich gemochtwerden, weil

hiermii gleichzeitig eine rechtliche Tötigkeit verbunden ist. Unter die

Ausnohmevorschrift follt desholb ongesichts des Gesetzeszweckes,

Mißbröuche ouf dem Gebiete der Rechtsberotung zu verhindern, eine

solche rechtliche Töiigkeit, die der Unternehmer im Rohmen und im

lnteresse seiner Berufsoufgobe ousführt (BGHSt 6, 
.l35).

Zum onerkonnten Berufsbild des'Wirtschoftsprüfers gehörte schon

bei Erloß des Rechtsberotungsgesetzes die wirtschoftsberotende

Tötig keii. ln der o mtl ichen Beg ründ u n g zu r Wirtschoftsprüferord n u n g

(BT-Drucks. 201,3. WP S. 341 heißt es dozu, ,,Die berufliche Aufgobe

eines Wirtschoftsprüfers besteht im Grundsotz in der Durchführung

betriebswirtschoftlicher Prüfungen. Neben der Prüfungstötigkeit steht

noch der Entwicklung die Berotungsoufgobe, durch die besonders ous

Prüfungen gewonnene Erkenntnisse zum Nutzen der Betriebe ver-

werlet werden. Die Berotung in wirfschoftlichen Angelegenheiten ist

desholb ols Berufsoufgobe ousdrücklich zugelossen. Mit der Bero-

tungstötigkeit ist ouch die Befugnis zur Vertretung in wirtschoftlichen

Angelegenheiten verbunden. ...". Noch dem oben Gesogten ent-

spricht es nicht der Zielsetzung des Rechtsberotungsgesetzes, diese

wi rtsch ofts beroten de Töti g keit der Wi rtsch oftsprüfer zu u nterbi nden,

soweit die eigentliche Wirtschoftsberotung im Vordergrund steht. Ein

Mißbrouch, wie ihn dos Rechtsberotungsgesetz verhindern will, ist in

derortigen Föllen nicht zu besorgen; vielmehr wird es gerode bei

Sonierungsversuchen der hier vorliegenden Ari vielfoch dem wohl-

verstondenen lnteresse oller Beteiligten entsprechen, wenn olle zur

Sonierung gebotenen Moßnohmen, ouch die Verhondlungen mit

Glöubigern zum Zwecke einer vergleichsweisen Regelung von einem

wirtschoftlich erfohrenen Beroter durchgeführt werden. Gründe des

Sch utzes der Rechtso nwo ltsch oft vor Kon ku rrenz kön n en do bei weg en

An.l2 GG nicht berücksichtigt werden.

e) An dieser Rechtsloge hot die Wirtschoftsprüferordnung nichts ge-

önder1. Dorin folgt der erkennende Senot dem lb-Zivilsenot in seiner

Entscheid u n g BG HZ 48, 12. Zw or u nterscheidet d ie Wi rtsch oftsprüfer-

ordnung zwischen der beruflichen Aufgo be, betriebswirtschoftliche

Prüfungen durchzu{ühren und Bestötigungsvermerke zu erteilen

($ 2 Abs.1), der Befugnis, die Auftroggeber in steuerlichen Angelegen-

heiien zu beroten und zu vertreten ($2 Abs.2) dem Auftreten ols

lc zu $615 BGB). Dessen Gegenleisiung besteht in der Fortdouer der

Leistungsbereitschoft und ist ols eine sonstige Leisiung um Sinne des $l

Ziff.l des Umsotzsieuergesetzes zu werten (RFH-Urteil vom 21.1.l..1940 in

RSIBI 41, 132 ; D r. Geist, Scho d en ersotzl eistu n g i m U m sotzsteuerrec ht U StR

\963, 152lt. Hiernoch unterliegt die von der Beklogten zu zohlende

Verg ütu n g der U msotzsteuer.

Anmerkung: vgl. CLG Düsseldorf v.7.6.84 - lB U15/84 Gl24/84

Hoftung des Steuerberolers

- Zuschötzungen in Betriebsprüfung

- Steuerschoden des Mondonten;

- Weiterfü h rende H inweise

ILG Düsseldorf Urt.v. 22.10.1987 - 14 O ll9/B7l

Leitsötze (d.Verf.),

I l Zuschötzungen durch den Betriebsprüfer stellen keinen Schoden dor.

2l DerMondont muß dorlegen und beweisen,wie hoch die Umsötze und

Einnohmen totsöchlich woren und dodurch die vermeidbor gewese-

nen Differenzen zu den Zuschöizungen des Betriebsprüfers deutlich

mochen.

Aus den Gründen:

Der Klögerin stehi kein Schodenersotzonspruch ous positiver Forderungs-

verletzung des zwischen den Parteien geschlossenen Diensfuertroges zu.

Es konn dchingestellt bleiben, ob die Vernichtung derTogesendsummen-

bons, der Bon-Bücher und dertöglichen Kossenobrechnungen durch den

Beklogten eine Pflichtverletzung des Steuerberoiungsvertroges dorsiellt

oder der grundsöizlich bestehende Belegzwong über steuerlich bedeut-

some Vorgönge durch die vom Beklogien vorgenommene Aufzeichnung

in dos Kossenbuch zureichend gewohrt worden ist.

Vorousseizung eines Schodenersotzonspruches wöre in iedem Foll die

hinlöngliche Dorstellung, doß durch die Zuschötzungen des Finonzomtes

ein Schoden entstonden ist. Ein Schoden konn nur donn ongenommen

werden, wenn die Einnohmezuschötzungen gegenüber oblektiv zulrel-

fenden Zohlen zu hoch gewesen sein sollten. Nur,wenn die Betriebsprüfer

obiektiv unrichtige Werte geschötzt hötten, könnte die Nichtoufbewoh-
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rung der froglichen Unterlogen überhoupi kousol für einen Schoden

geworden sein.

Die Totsqche der Schötzung ollein indiziert keinen Schoden. Dos Finonz-

omt ist bei seinen Schötzungssötzen nicht frei und dorf den Steuer-

pflichtigen dcdurch nicht bestrofen. Es hot die Besteuerungsgrundlogen

zu ermitteln, die sich ergeben hötten, wenn die Unterlogen einwondfrei

gewesen wören (vgl. LG Lüneburg DSiR l9Z4,4B3r LG Köln StB 1978,351.

Zwar konn nicht mii letzter Sicherheit gesogt werden, doß die in dem

Schötzungsverfohren zusötzlich festgestellten Einnohmen totsöchlich

erzielt worden sind. Andererseits hötten die Einnohmen noch höher sein

können. Es oblog doherder Klögerin dorzutun und zu beweisen,wie hoch

die totsöchlich erzielten und zu versteuernden Umsötze und Einnohmen

wöhrend des Prüfungszeitroumes gewesen sein sollen, ob und welcher

Unterschied insoweit zu den vom Finonzomt geschötzten Umsötzen

gegeben wcr sowie ob und wie hoch dorous eine Steuerdifferenz

resultiere. Dies ist nicht erfolgt, wesholb ein Schoden nicht ersichtlich ist.

Eines Hinweises bedurfte es nicht, weil der Beklogte bereits in der Klcge-

erwiderung dorouf hingewiesen hot.

Der Klögerin stehtouch kein Ersotzonspruch wegen des von ihr gezohlten

Rechtsonwoltshonorors zu. Dos Gericht verkennt nicht, doß infolge der

Mitwirkung des Fochonwolis für Steuerrecht in dem Betriebsprüfungs-

verfo h re n d ie Zuschötzu n gen von Betriebseinnohmen vermindert wu rden.

Do die Klögerin, noch Festsetzung der zugeschötzten Einnchmen, nur die

sie vermutetermcßen totsöchlich treffende Steuerschuld zu zohlen hotte,

wöre iede dorüber hinous erfolgte Steuernochforderung nicht rechts-

mößig und eine erfolgte Zohlung desholb ein Schoden gewesen. Ein

Ersotzo nspruch wegen der letzil ich zu r Schodenverhinderu n g o u{gewen-

deten Anwoltskosten setzt ollerdings vorous, doß die Klögerin die

Ursöchlichkeit des Verholtens des Beklogten für die ursprünglich hoher

o ngesetzte Ein no h menzuschötzu n g nochweist. lnsoweit feh lt es iedoch
on einem hinreichenden Vortrog.

Auch dofur, doß der Beklogie den Rechtsonwolt im eigenen Nomen

beouftrogt hobe, fehlt lederVortrog. Soweit der Beklogte den Anwoli um

zusötzlich lnformotionen gebeten hot, spricht olles dofür, doß dies im

lnteresse der Klögerin geschoh, die Rechtsonwolt R. mit ihrer Vertretung

vor dem Finonzomt betrout hofl.e, wie ous dem Bericht des Finonzomtes

vom 10.5.1984 folgt.

im Johre 1935 ist streitig, insbesondere zwischen Wirtschoitsprü{ern

einerseits und Rechtsonwölten ondererseits, ob ols ,,Aufgoben des

Wirtschoftsprüfers" in diesem Sinne nur seine eigentliche Prüfungs-

oufgobe oder ouch seine wirtschoftsberotende Totigkeii zu verstehen

ist (vgl. u. o. einerseiis: Megow DJ 1938,453; Brongsch AnwBl. 1964,42;

Feyock DNotZ 1964, 526; Dumoulin NJW 1966, Bl0; Rennen/Colibe,

Rechtsberotungsgesetz Art.l $5 Rdn. 51 ff.; Altenhoff/Busch/

Ko m p m o n n, Rec htsberotu n gsgese lz7. Aullage Art. I 5 5 Rd n. 434 f+.; lG
lizehoe AnwBl. 1962, 285; OLG Köln ZIP 1980ll0Z und ondererseits,

Düring DJ 1938, 1185; Girgensohn 881962,1308; SchworzDB1967;
He0dörfer, Die Rechtsbesorgungsbefugnis der Wirischo{tsprüfer;

BFH ZIP 1981,204 mit zustimmen der Anmerkung von Weiß; vergleiche

ouch Vorbescheid des Bundesverfossungsgerichts vom 7.2.1963,

mitgeteilt BB i963, 625 und ergönzend bei Brcngsch ooO). Der Vll.

Zivilsenot des Bundesgerichtshofes hot in seiner Entscheidung vom

21.5.1959 Vtl ZR 66/58: DB 1959,10281- ollerdings ohne nöhere

Beg rü nd u n g - bei ei n er Wi rtschoftsprüf u n gsg esel lsch oft ei nen Verstoß

gegen dos Rechtsberotungsgesetz wegen engen Sochzuscmmen-

hongs mit der sonstigen wirtschoftsberotenden Totigkeit für eine

Gesel lschoft vern ei nt. N o c h Erloß der Wi rtsch oftsprüfero rd n u n g (1 961 )

hot der lb-Zivilsenot des Bundesgerichtsho{es die Froge offengelossen

und unter eingehender Dorstellung der Entstehungsgeschichte die

Auffossung vertreten, doß ouch die Wirtschoftsprüferordnung die

Streitfroge nicht entschieden hobe (BGHZ 48,12,20 I+.1.

d) Der Senot versteht unter,,Aufgoben des Wirtschoftsprüfers" im Sinne

des Art.l $5 Nr. 2 RBerG die Tötigkeiten des Wirischoftsprüfers die zu

seinem onerkqnnten, herkömmlichen Berufsbild gehören. Dos folgi ous

Sinn und Zweck des Rechtsberoiungsgesetzes und wird durch die

wen ig o usso g ekröfti g e System oti k der Wi rtsch ofisp rüfero rd n u n g n icht

in Froge gestellt. Mit dem Rechisberotungsgesetz wollte der Geseiz-

geber dem Mißstond begegnen, doß die Besorgung fremder Rechts-

ongelegenheiten weitgehend in die Hond von Personen geroten wor,

die ,,keine hinreichende Gewöhr fur die gerode hier unentbehrliche

Sochkunde und Zuverlössigkeit" boten; der domolige Gesetzgeber

hielt,,sowohl zum Schutze der Rechtsuchenden, auf die dos Winkel-

odvokotenium von ieher eine bedenklich storke Anziehungskrolt ous-

geübt hobe, wie im lnteresse der Behörden" die Einführung eines

Konzessionszwonges für dringend geboten, weil es nur so möglich sei,

,,fochlich ungeeignete und nicht hinreichend zuverlössige Elemente

von dem Beruf fernzuholten und dieZohlderdem Beruf Angehörenden

in den den sochlichen Bedürfnissen entsprechenden Grenzen zu
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noch $43 Abs.4 Nr.lWPO mit dem Beruf des Wirtschoftsprüfers ver-

einbor. Die mit der wirtschoftlichen Berotung unmittelbor zusommen-

hö ngende rechtl iche Beo rbeitung einer Angelegen heit sei durch Art. I

$5 Nr.2 RBerG gedeckt.

2. Dieser Auffossung folgt der erkennende Senot.

ol Der den Klögern erteilte Auftrog sollte ersichtlich nur von dem klogen-

den Wirtschoftsprüfer ousgeführt werden. Doß er mit dem klogenden

Steuerberoter in einer Sozietöt verbunden ist, führt 
^itor 

zu dessen

finonzieller Mitberechtigung und Mithoftung, beschrönkt den Klöger

zu ll. ober nicht in seiner Berufsousübung ols Wirtschoftsprüfer. Do nur

er tötig werden sollte, ist die Rechtsgultigkeit des Geschöftsbesor-

gungsvertroges ollein on seiner beruflichen Quoli{ikotion zu messen.

b) Zu seiner Aufgobe gehörte ouch die Verhondlung mit Glöubigern des

Houptschuldners, um ihre Zustimmung zu einem Zwongsvergleich zu

erreichen. Diese Tötigkeit des Klögers zu ll. im Rohmen des Sonierungs-

versuches wor eine geschöftsmößige Besorgung fremder Rechts-

ongelegenheiten im Sinne des Art.l $l RBerG. Sie log nicht überwie-

gend ouf wirtschoftlichem Gebiet, zielte vielmehr wesentlich ouf eine

Umgestoltung rechtlicher Verholtnisse,- nömlich die Stundung und

Hercbsetzung von Forderungen ob (BGHZ 36, 321, 322lt. Dof- diese

rechtliche Umgestoltung nicht im Wege eines oußergerichilichen

Vergleiches, vielmehr durch einen Zwongsvergleich noch den $$ lZ3 ff.

KO erfolgen sollte, önderf nichts on dem rechtsbesorgenden Chorok-

ter der Tötigkeit, die io diesen Zwongsvergleich vorbereiten sollte.

Wor der Klöger zu ll. zu dieser Tötigkeit nicht befugt, so wor der
Berotungsvertrog noch 5134 BGB nichtig und es ist kein vertroglicher

Honororonspruch entstonden, den der Houptschuldner onerkennen

und fürden der Beklogte die Bürgschoft übernehmen konnte; ollenfolls

wöre ein Anspruch ous Geschöftsführung ohne Auftrog oder unge-

rechtfertigter Bereich eru n g entsto n d en ( BG H 7 37, 2581. Die Entschei-

dung des Rechtsstreits höngt olso dovon ob, ob der Klöger zu ll. im
Rohmen seiner wirtschoftlichen Berotung ouch zu rechtsbesorgender

Tötigkeit befugt wor.

c) Noch Art.l $5 Nr.2 RBerG stehen die Vorschriften des Rechts-

bcroiungsgeseizes (Erloubniszwong) dem nicht entgegen, doß öffent-

lich bestellte Wirtschoftsprüfer in Angelegenheiten, mit denen sie

beruflich befoßt sind, ouch die rechtliche Beorbeitung übernehmen,

soweit diese mit den Aufgoben des Wirtschoftsprüfers in unmittel-

borem Zusommenhong steht. Seit Erloß des Rechtsberotungsgesetzes

Gl-Hinweise

Weiterführende Hinweise zu Schötzungsschöden:

Ziel der Schötzung gem. $ 162 AO dorf es niemols sein, Steuerpflichtige fur

die Nichterfüllung ihrer steuerlichen Pflichten zu bestrofen. Schötzungen

dürfen nur dos Ziel verfolgen, dem steuerlichen Sochverholt möglichst

nohe zu kommen. (BFH BStBl. 1967,lll,686; BStBI 1986ll,226l

Allein der Umstond, doß dos Finonzomt eine - ous der Sicht des Steuer-

pf lichtigen unzutreffende - Schotzu ngsvero n log un g vorgenom men hot,

konn keinen Schoden begründen. Vielmehr dürfen die in der Schötzung

festgelegten Gewinne totsöchlich nicht entstonden sein. (LG Kossel Urt.v.

12.6.85 Gr 38/85)

Zur Dorlegungs- und Beweislost hinsichtlich eines Schötzungsschodens.
(BGH Urt.v. 9.2.82,G115/82: BGHZ 84,244: NJW 82,2238:LlP B2,l2l4l

Die Anderung von Schötzungsbescheiden wegen neuer Totsochen noch

$lZ3 AO. {Mihm NWB Fqch2,S.4647l

Die Dorlegung eines Schodens ou{grund einer Schötzung des Finonz-

omtes setzt die Dorstellung der Buchfuhrung und des Bilonzergebnisses

bei ordnungsgemö0er Buchführung vorous. Es ist nicht ousreichend, ouf

die vom Finonzomt gerügt unzureichende Buchfuhrung zu verweisen.

ILG Münster, Urt.v. 15.7.82 - 2 O 266/87 Gl1997,l6ll

Beweiswürdigung und Beweislost bei der Schötzung. Reichel StB l98l, 165

Eine moßgeschneiderte Rente für Selbstöndige?

Dr. Horst Metz untersuchte in einem Aufsotz in ,,Blick durch die Wirtschoft"

vom 3.12.1987 vier Modelle für eine privote Alierssicherung Selb-

stöndiger,

Er zeigt die Vor- und Nochteile der vier Modelle ouf. Dobei vergleicht er

die gesetzliche Rentenversicherung mit einer privoten Rentenversiche-

rung. Nichterörtertwird dieAlternotive einer Kcpitol-Lebensversicherung.
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Sein Ergebnis:

l. Die bereits erworbenen Ansprüche ous der gesetzlichen Renten-

versicherung sollten durch einen Experfen berechnet werden.

2. Er hot vier Möglichkeiten der Absicherung:

- Pflichtmitgliedschoft in der gesetzlichen Rentenversicherung,

- freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Rentenversicherung,

- Verlossen der gesetzlichen Rentenversicherung und Wechsel in eine

privoie Versicherung,

- Kombinotion der Rentenversicherung mit einer privoten Ver-

sicherung.

3. Entscheidet er sich für die Pflichtmitgliedschoft, so muß er sich dorüber

im kloren sein, doß erdie Höhe seinerzukünftigen Beitröge nicht beein-

{lussen und seine Entscheidung nicht mehrrückgöngig mochen konn. Er

ist on ein festes Leistungsschemo gebunden.

4. Bleibt er freiwilliges Mitglied, so muß er wissen, doß er die Hohe der

Beitröge - in einem bestimmten Rohmen - selbst besiimmen konn und

dodurch gründsötzlich die gleichen Leistungen wie ein Pflichtmitglied

erholten wird.

5. Sichert er sich stott dessen durch eine privote Versicherung ob, so sollte

er sich dorouf einrichten, doß seine Alters- sowie die Witwen- und die

Woisenrentenonsprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung

grundsötzlich erholten bleiben, ober die Erwerbs- und die Berufs-

u nfo hig keitsrenteno nsprüche noch 2 Jo h ren fortfo I len.

6. Die privote Rentenversicherung bietet ihm drei Sonderleistungen, die

die gesetzliche Rentenversicherung nicht kennt' eine Rentengoro ntie,

ein Kopitolwohlrecht und die freie Verfügborkeit des Kopitols bis zum

Renienbeginn.

Z. Entscheidet er sich für die Kombinoiion ous gesetzlicher Renten-

versicherung und einer privoten Versicherung, so konn er die erwor-

bene Versorgungsbosis der gesetzlichen Rentenversicherung durch

die privote Versorgung individuell entsprechend seinem Bedorf ergön-

zen.

Herr Dr. Metz ist Mitorbeiter des Gerling-Konzern
(Te l.-N r. 02 2l /144 7 3 68l.

Rechtsberotung durch
Wirtschoftsprüfer, Art. I $5 RBerG

- Sonierungsverhondlungen

- Grundsotzurteil des BGB

- Weiterführende Hinweise

{BGH Urt.v. 4.ll.87 - lVo ZR 158/86)

Leitsötze:

ol Verhondlungen mit Glöubigern im Rohmen eines Sonierungsversuchs,

um deren Zustimmung zu einem Zwongsvergleich zu erholten, sind

Besorg ung fremder Rechtso n gelegen heiten.

bl Die rechtliche Beorbeitung ist dem Wirtschoftsprüfer im unmittelboren

Zusommenhong mit solchen Aufgoben gestottet, die zu seinem oner-

konnten, herkömmlichen Berufsbild gehoren. Dozu rechnet ouch die

wirlschoftsberoten d e Tötig keit.

c) Ein unmittelborer Zusommenhong ist gegeben, wenn die wirtschofts-

berotende Tötigkeit im Vordergrund steht und vom Wirtschoftsprüfer

ohne die rechtliche Beorbeitung nicht sochgemöß erledigt werden

könnte.

Aus den Gründen:

t....

ll. Die Porteien streiten nur noch dorüber, ob der mit den Klögern

g esch I ossene Gesch öftsbesorg u n gsverlro g wegen Verstoßes geg en

Art..l $l des Rechtsberotungsgesetzes (RBerG) nichtig ist und die An-

erkenntnisse desholb kondiziert werden können.

Dos Berufungsgerichi führt dozu ous: Dos Schwergewicht der Au{-

goben der Klöger hobe ouf wirtschoftlichem Gebiet gelegen. Sie

hötten ein Sonierungskonzept erorbeitet, wonoch eine longfristige

Bonkfinonzierung hobe besorgi werden sollen, um einen Zwongs-

vergleich zu ermöglichen. Hierfür sei es erforderlich gewesen, erst-

rongig gesicherte Schulden obzulösen, die Geschöfte der Gloshütte

zu reoktivieren und einen Treuhönder einzuscholten. Allerdings hötten

ouch Verhondlungen mit Glöubigern über deren Vergleichsbereit-

schoft gefuhrt werden müssen; diese rechtliche Tötigkeit hobe ober in

unmittelborem Zusommenhong mit der wirtschoftlichen Betötigung

und nicht im Vordergrund gestonden. Die wirtschoftliche Berotung sei
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Gl-Leitsötze

Rückgobe von Mondontenunterlogen

Vorsorgliche Klogeerhebung

l. Es besteht keine Pflicht eines steuerlichen Beroters, ouf seine Kosten und
Gefohr Mondontenunierlogen noch Kündigung des Mondois zurückzu-
schicken. Es istvielmehr Soche des Mondonten und/oder seines steuerlichen
Beroters, deroriige Unterlogen obzuholen. Es konn ouch nicht ols berufs-
widrig ongesehen werden, doß dersteuerliche Berotersich ouf Herousgobe
verklogen lößt.

2. Es ist nicht berufswidrig, wenn der steuerliche Beroter in Absproche mit sei-

nem Mondonten ,,vorsorglich', d. h. zunöchsi zur Fristwohrung, Kloge gegen
einen Bescheid der Finonzverwcltung erhebt. Ob etwos onderes donn zu

gelten hct, wenn es der Berufsongehörige, nochdem er die fehlende Erfolgs-
oussicht des Rechtsbehelfes festgestellt hoi, zu einer Klogeobweisung
wegen Aussichtslosigkeit kommen laßt, sioti dos Verfohren durch Kloge-
rücknohme zu beenden, erscheint froglich.

tOLG Celle Urt.v. 13.6.1986 - 44 StL24/B5l

Anmerkung: Die Herousgobe von Geschöftsunterlogen und Belegen sollte nur
gegen detoillierte Quittung des Emp{öngers vorgenommen werden. Denn den
Steuerberoter triflt die Beweislost dofür, ob und welche Unterlogen ousgehön-
digt wurden (vgl. OLG Düsseldorf Urt.v.29.6.1983, Gl 3/84l,.

Gewinnqusschüttung einer Kopitolgesellschoft

Für offene Ausschütiungen einer Kopitolgesellscho{t ist es erforderlich, doß die
Mittel obgeflossen sind. Neben dem Gewinnverieilungsbeschluß und seiner
Bilonzierung ist ein Mitielobfluß notwendig.

Die Anmeldung und Zohlung der Kopitclertrogsteuer ist die steuerliche Folge

einer Gewinnousschüttung. Sie konn ober eine - totsöchlich nichtvollzogene -
Gewinnousschüttung keinesfolls begründen.
{FG Boden-Württemberg Un.v. 4.ll.B7 - V K 433/83)

Veriöhrungsbeginn des Amtshoftungsonspruchs gegen Notor,
Anderung der BGH-Rechtsprechung

Bei Schodenersotzonsprüchen ous $ B39Abs.l Sotz 2 BGB und $ lgAbs .1SoIz2
BNotO beginnt die Veriöhrungsfrist bereits donn zu loufen, wenn der Geschö-
digte weiß, doß die onderweitige Frsotzmöglichkeit den Schoden mindestens
teilweise nichtdeckt, und ihm doherdie Erhebung einer Feststellungskloge zuzu-
muten ist (gegen BGH NJW 1977,198l..

{BGH Urt.v. 26.11.1987 - lX ZR 162/86l

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Veriöhrungsfrist
: bei Treuhondvertrog, I Johr

Bouherrenmodell

- oblektbezogener StB
:Abgrenzung zum persönlichen StB

Berichtigung, 5173 1,2 AO

- grobes Verschulden
: des Mondonten

- Zurechnung des Beroter-Verschuldens

Dritthoftung

- stillschweigender Auskunftsvertrog

Gewinnousschüttung

- mit Mittelobfluß

Hoftungsbeschrönkung

- Veriöhrungsfrist in AGB

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung

- Mondontenunterlogen

Honororonspruch des StB's

- Anrechnung ersporter Kosten

- bei Annohmeverzug d. Mond. S 615 BGB
: Umsotzsteuer

Klogeouftrog

- vorsorgliche Kloge

Konkurrenzverbot

- des ongestellten RA

Kündigung des Mondots

- Rückgobe v. Mondontenunterlogen

Literotur- und Rechtsprechungshinweise

- Dritthoftung

- Rechtsberotung d. SIB/WP

- Schötzungsschoden

Mondontenunterlogen

- Rückgobe

Mitverschulden

- Prüfung d. vom StB erstellen

Steuererklörung

Notor

- Veriöhrungsbeginn d. Amtshoftungs-

o nspruchs

Rechtsonwolt

- Dritthoftung

- Konkurrenzverbot

Rechtsberotu n g/Rechtsbesorg ung

- Sonierungsverhondlungen

- durch Wp

Schoden

- Anwoltskosten zur Schodenobwendung

- Zuschötzung, s. Schötzung, Schoden

Schötzung, S 162 AO

- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost

Steuerberoter

- Konkurs des -
Steuerberotungsgesetz

- $46 Abs. 3 Nr. 2
: Konkurs des StB's

Steuerberotungsvertro g

- oblektbezogene und persönliche

Steuerberotung

Treuhönder

- Belehrung über steuerliche Risiken

: einheitliche und gesonderte Gewinn-

feststellung wird obgelehnt

Veriöhrung, g 839 BGB

- onderweitige Ersotzmöglichkeit

Wettbewerb/Mondontenschutz

- des ongestellten RA

Wirtschoftsprüfer

- Berufsbild

- Rechtsberoiung
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OLG Köln v. 16.10.1982 - ll U 180/BZ
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: LEXinform 0081033
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- Sonierungsverho ndlungen

- Grundsotzurteil des BGB

- Weiterführende Hinweise
(BGH Urt.v. 4.11.1987 - lVo ZR 158/86l

Berichtiounq

rechtskräfiijer Steuerbescheide, $ I 73 AO
- Grobes Verschulden des Mondonten

- Grobes Verschulden des Steuerberoters
(BFH Urt.v. 24.3.1987 - X R ?/80 -
Vorinstonz, Niedersöchsisches FG, EFG 1980, 265)

Hoftung des Steuerberqters
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- Steuerschoden des Mondonten
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